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Hinweis des BMWi: 

ĂEs wird darauf hingewiesen, dass Ergebnisse und Feststellungen des Gutachtens die Bundesregierung in 

keiner Weise präjudizieren im Hinblick auf Schlussfolgerungen und Maßnahmen in politischen, gesetzgeberi-

schen und gerichtlichen Zusammenhängen. 

Hinweis: Am 10. Dezember 2020 fand ein Workshop mit Auftraggeber und Auftragnehmer statt, um die An-

nahmen des Gutachtens in Hinblick auf die Festlegungen des Kohleausstiegsgesetzes zu erläutern. Auf das 

Protokoll dieses Workshops wird verwiesen." 

 

Vorbemerkung der Autoren: 

Die inhaltlichen Arbeiten an diesem Gutachten wurden Ende November 2019 abgeschlossen. Danach erfolg-

ten Änderungen am Text des Endberichts mit der Zielstellung einer möglichst verständlichen Darstellung, aber 

keine Neubildung von Szenarien und anderen Annahmen aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Ereignisse. 

Die im Gutachten dargestellten Ausstiegsszenarien spiegeln nicht die Verhandlungsergebnisse wider, die die 

Bundesregierung in Vereinbarungen mit den Ländern und mit den Unternehmen erreicht hat bzw. die sich aus 

den Gesetzen ergeben. 

 

1  Z U S A M M E N F A S S U N G   

1.1  Ausgangslage  

Politische Ausgangslage 

Die Kommission ĂWachstum, Strukturwandel und Beschªftigungñ, im Folgenden Kommission bzw. KWSB ge-

nannt, hat in ihrem Bericht vom 26.01.2019 Vorschläge für einen auf breiter gesellschaftlicher Akzeptanz fu-

ßenden Ausstieg aus der Kohleverstromung vorgelegt.1 Dieser Ausstieg soll durch ein umfangreiches Maß-

nahmenpaket zum Struktur- und Beschäftigungswandel begleitet werden. Dieses Gutachten analysiert einen 

Teilbereich des Ausstiegs aus der Kohleverstromung, nämlich die unmittelbaren Folgewirkungen des Aus-

stiegs aus der Braunkohleverstromung auf die Kosten der Tagebaue, also die aus der Beendigung der Ver-

stromung resultierenden finanziellen Auswirkungen auf die Tagebaubetreiber, die aus veränderten Mengen 

und ggf. daraus erfolgenden Anpassungen der bisherigen Tagebauplanungen resultieren. 

Technische Ausgangslage: Kraftwerke 

Betroffen von der Empfehlung sind zunächst die Kraftwerke, in denen Braunkohle Ăverstromtñ, also verbrannt, 

und mit der freiwerdenden Energie Strom und teilweise in geringem Umfang Fernwärme erzeugt wird. Dieser 

Kraftwerkspark umfasst aktuell etwa 60 Blöcke an Standorten, die ganz überwiegend rohstoffnah, also nahe 

an den Braunkohlegewinnungsstätten liegen. Die Kommission hat jeweils eine Zielgröße für die verbleibende 

Kraftwerkskapazität für die Jahre 2023, 2030 und 2038 definiert. Die Kommission hat allerdings keine 

Empfehlungen ausgearbeitet, welcher Kraftwerksbetreiber welchen Block in welchem Jahr aus dem Markt 

nehmen sollte. Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe für die Umsetzung der Kommissionsbeschlüsse 

und auch für dieses Gutachten darin, eine blockscharfe Abschaltreihenfolge dieser Kraftwerke zu konkretisie-

ren. 

 

1 KWSB (2019) 
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Technische Ausgangslage: Tagebaue  

Die Braunkohlengewinnung ist in Deutschland in drei Revieren angesiedelt: dem Rheinischen Revier, dem 

Mitteldeutschen Revier und dem Lausitzer Revier. Diese Reviere unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Die 

Lagerungsart der Kohlen ist ebenso unterschiedlich wie die darauf spezialisierten Abbaumethoden und  

-geräte. Auch die umgebenden geologischen Gegebenheiten sind verschieden. Hieraus resultieren jeweils 

andere Herausforderungen, wenn ein Tagebau umgeplant oder anders als geplant stillgelegt werden soll. 

Auch die Verbindung von Tagebau zum Kraftwerk ist individuell. In manchen Fällen besteht eine 1:1-

Zuordnung zwischen Tagebau und Kraftwerksstandort, wie z. B. zwischen dem Tagebau Inden und den 

Kraftwerksblöcken am Standort Weisweiler. In anderen Fällen ist die Logistik flexibler (Tagebauverbund durch 

Kohlebahnen), sodass Kohlen aus mehreren Tagebauen in mehreren Kraftwerksstandorten genutzt werden 

können. Die Abhängigkeiten zwischen Kraftwerksstandorten und die damit verbundenen jeweiligen Tagebaue 

führen somit dazu, dass eine Abschaltung der Kraftwerksblöcke mit den Randbedingungen der Tagebaue und 

den verfügbaren Kohlenqualitäten möglichst synchronisiert werden muss. 

All diese Aspekte gilt es, angemessen zu berücksichtigen, wenn die notwendige Konkretisierung und die 

darauf aufbauende Folgenbetrachtung der Kommissionsempfehlung erfolgen soll. 

1.2  Aufgabenstellung  

Die Aufgabenstellung des Gutachtens gliedert sich in fünf methodische Schritte, die in der folgenden Grafik 

dargestellt sind. Um die Folgekosten des von der KWSB vorgeschlagenen Kohleausstiegspfades zu 

bemessen, wird im Gutachten zunächst ein Referenzszenario definiert, welches die Entwicklung der 

Kraftwerkskapazitäten und der daraus resultierenden Tagebaukapazitäten auf Basis technisch-wirtschaftlicher 

Nutzungsdauern der Kraftwerke im Rahmen der bestehenden, genehmigten Rahmenbetriebspläne und 

veröffentlichten Unternehmenspläne beschreibt. Dieses Referenzszenario berücksichtigt neben diesen Ge-

nehmigungen auch den energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmen. Damit ergeben sich Abwei-

chungen zwischen dem Referenzszenario des Gutachtens einerseits und den Rahmenbetriebsplänen bzw. 

den Unternehmensplänen andererseits. Das Gutachten unterstellt, dass sich u. a. wegen sich verändernden 

energiepolitischen Rahmenbedingungen auch ohne ein explizites Kohleausstiegsgesetz diese Pläne nicht 

zwangsläufig in vollem Umfang realisieren lassen (weil zum Beispiel der Neubau von Braunkohlekraftwerks-

blöcken als weder energiewirtschaftlich noch energiepolitisch sinnvoll erscheint), und somit in der Tendenz 

der Abbau nicht so umfangreich erfolgt wie bisher geplant. 

Diesem Referenzszenario Ăohne gesetzlich verordneten Kohleausstiegñ werden zwei Ausstiegsszenarien 

gegenübergestellt. Sie bestimmen auf der Grundlage zweier unterschiedlicher Modelle die Folgekosten im Fall 

des Kohleausstiegs. Beide Ausstiegsszenarien erfolgen auf der Grundlage der Beschlüsse der Kommission.  

Diese Szenarien sind Annahmen für die Zwecke dieses Gutachtens. Ohne solche Annahmen lassen sich die 

Folgekosten nicht bestimmen. Die beiden Ausstiegsszenarien halten sich immer im Rahmen der Empfehlun-

gen der KWSB. 

Die Ermittlung der Szenarien geschieht auf Basis definierter Kriterien. Im Ergebnis resultiert daraus eine 

jahresscharfe Stilllegungsreihenfolge. Diese korrespondiert wiederum mit Kohlenbedarfen pro Tagebau. Der 

Grad der Auskohlung eines Tagebaus ist ein bestimmender Faktor für den finalen Zustand des Tagebaus und 

damit für die zur Rekultivierung und für Sicherungsmaßnahmen etc. aufzuwendenden Geldmittel sowie für 

weitere Folgewirkungen. Hieraus lässt sich dann final die Aussage generieren, welche Auswirkungen auf die 

Tagebaukosten für Umplanung, Rekultivierung etc. resultieren (im Gutachten Folgekosten genannt) und wie 

sich der Bedarf an Rückstellungen für die tagebaubetreibenden Unternehmen sowie die wirtschaftliche Trag-

fähigkeit der Unternehmen verändern. 



 

Gutachten: Folgekosten des Braunkohletagebaus und Bestimmung der entsprechenden Rückstellungen 18  
 

 

Abbildung 1: Fünf methodische Schritte des Vorgehens 

Die Zusammenhänge zwischen diesen fünf Schritten müssen adäquat abgebildet werden. Dazu wurde im 

Gutachten zum einen der Kraftwerkseinsatz blockscharf modelliert und daraus der Kohlebedarf abgeleitet. 

Zum anderen wurden die für Folgekostenabschätzung relevanten Tagebaue mit digitalen Geländemodellen 

analysiert. Für das Lausitzer Revier betrifft das den Tagebau Reichwalde und für das Mitteldeutsche Revier 

die Tagebaue Profen und Schleenhain. Dafür standen nur stark vereinfachte Geländemodelle zur Verfügung. 

Für die großen Tagebaue Garzweiler und Hambach waren die zu betrachtenden Tagebauszenarien sehr kom-

plex, aber es waren aus Sicht der Tagebauexperten ausreichend Daten verfügbar, sodass über diese Daten 

hinaus digitale Lagerstättenmodelle aufgebaut werden konnten (Anlage 2). Die so ermittelten 

Mengenänderungen bei Kohleförderung, Abraum und anderen relevanten Größen werden mit aus 

unterschiedlichen Quellen verfügbaren Preisen bewertet, um daraus die entstehenden Kosten zu berechnen. 

Diese Kosten (bzw. Mehr- oder Minderausgaben) werden nach bestimmten Annahmen planerisch zeitlich 

verteilt. Über diese zeitliche Verteilung werden dann die entstehenden, auf den heutigen Zeitwert diskontierten 

Folgekosten ermittelt.  

Disclaimer 

Für die Abschätzung der Folgekosten erforderlichen umfangreichen Datenerhebungen und -analysen standen 

ausschließlich öffentlich zugängliche Quellen, Studien, Unternehmensinformationen und Gutachten zur Ver-

fügung. Detaillierte ï nicht öffentliche ï Betreiberdaten konnten auf Wunsch des Auftraggebers bei den Unter-

nehmen bzw. Behörden nicht angefragt werden und standen damit nicht zur Verfügung.  

Angesichts der somit im Verhältnis zu den betroffenen Unternehmen bestehenden Informationsasymmetrie 

sind die in diesem Gutachten dargestellten Annahmen, Schlussfolgerungen und Ergebnisse daher mit einer 

gewissen Bandbreite an Unsicherheit zu interpretieren. Gleichwohl werden die grundlegenden Erkenntnisse 

der vorliegenden Untersuchung durch die Gutachter grundsätzlich als belastbar eingeschätzt. 

Die Darstellung der Folgekosten und ihrer Komponenten erfolgt in diesem Gutachten (insbesondere Kapitel 

6) grundsätzlich gerundet auf ganzzahlige Millionen-Euro-Werte. Da die zugrundeliegenden Kalkulationen im 

Regelfall mit exakten (d. h. ungerundeten) Werten erfolgten, können sich in den Tabellen darstellungsbedingte 

Rundungsabweichungen ergeben. 

1.3  Szenarien  

Um eine höhere Aussagekraft zu generieren, wurde die Untersuchung für ein Referenzszenario und zwei 

Ausstiegsszenarien der Kraftwerksstilllegungsreihenfolge durchgeführt:  

Referenzszenario 

Zweck des Referenzszenarios im Rahmen dieses Gutachtens ist die ï soweit möglich objektivierte ï Projektion 

der Braunkohleverstromung unter der Annahme, dass kein regulatorisch oder durch Verhandlungen vorzeiti-

ger Ausstieg aus der Braunkohleverstromung erfolgt. Hierzu wurden unter anderem die Leitentscheidung der 

Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zur Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers sowie das Lausit-

zer Revierkonzept gewürdigt. Dies kann gleichwohl zur Folge haben, dass der Abbau nicht wie bisher in den 

Genehmigungen und Unternehmensplänen vorgesehen erfolgt und die Verstromung früher als bisher geplant 

beendet wird, denn es sind zum einen die energiepolitischen Rahmenbedingungen und zum anderen die tech-

nisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauern der Braunkohlekraftwerke zu betrachten. Das kann ï unabhängig von 
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einem gesetzlich verordneten Kohleausstieg ï zu Abweichungen von den bisherigen Planungen und Geneh-

migungen führen. 

Auch wenn Tagebaue und Kraftwerke hier in der Regel eine wirtschaftliche Einheit bilden, kann ceteris paribus 

nicht automatisch geschlossen werden, dass die Laufzeit der Kraftwerke immer synchron ist mit den Vorräten 

in den (genehmigten) Tagebauen. Der Kraftwerks- und Tagebaubetreiber hat grundsätzlich ein Interesse, den 

einmal aufgeschlossenen Tagebau möglichst vollständig auszukohlen.  

Reichen allerdings die Rohmargen längerfristig nicht mehr aus, um die mittel- und langfristig unvermeidbaren 

fixen Betriebskosten2 zu decken, werden Tagebau und Kraftwerk möglicherweise nicht weiter betrieben. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn durch eine vorzeitige Stilllegung gewährleistet ist, dass die Folgekosten aus 

einer Veränderung (Verkleinerung) eines Tagebaus die vermeidbaren Fixkosten von Kraftwerk und Tagebau 

nicht übersteigen. 

Im Referenzszenario wird davon ausgegangen, dass über die bestehenden, genehmigten Rahmenbetriebs-

pläne hinaus keine weiteren Tagebaue bzw. Tagebauerweiterungen und auch keinerlei Neubauten von Braun-

kohlekraftwerksblöcken erfolgen.  

Im Ergebnis werden im Referenzszenario die verfügbaren Kohlemengen in einzelnen Tagebauen nicht voll-

ständig ausgekohlt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die vollständige Auskohlung weitere Kraftwerksin-

vestitionen erforderlich machen würde, deren wirtschaftliche Tragfähigkeit zumindest als ungewiss bezeichnet 

werden muss.  

Ausstiegsszenario 1 

Ausstiegsszenario 1 betrachtet als Leitgröße das Betriebsalter der Kraftwerke. Die Kraftwerksblöcke werden 

in der Reihenfolge ihres Alters stillgelegt, und zwar so viel pro Jahr, dass die Vorgabe der Kommission mög-

lichst gut erfüllt wird. Diese Entscheidung über Betrieb oder Stilllegung der Kraftwerke führt zu einem Kohlen-

bedarf pro Kraftwerksblock. Sofern zwischen Kraftwerk und Tagebau eine 1:1-Zuordnung besteht, führt die 

Stilllegungsreihenfolge also auch zu einem bestimmten Ende der Förderung im betreffenden Tagebau. In vie-

len Fällen sind Tagebaue innerhalb eines Revieres aber verbunden und es bestehen Freiheitsgrade, aus wel-

chem Tagebau die Kohlen für einen bestimmten Kraftwerksblock entnommen werden. Innerhalb des A1-Sze-

narios wurden diese Freiheitsgrade so genutzt, dass ein augenscheinlich sinnvoller Pfad der Tagebaunutzung 

beschritten wurde. So kann es bei verbundenen Tagebauen z. B. sinnvoller sein, nur in einem Tagebau eine 

Restmenge zu belassen und die übrigen vollständig auszukohlen. Die Maßgabe des Szenarios, also die Still-

legungsreihenfolge der Kraftwerksblöcke, wurde dabei nicht nachträglich angepasst, um Tagebaue besser 

nutzen zu können, sie bleibt eine altersbedingte Stilllegungsreihenfolge. 

Ausstiegsszenario A1 beschreibt also einen kraftwerksseitig getriebenen Ausstiegspfad. Ziel ist es dabei, die 

Kommissionsvorgaben einzuhalten. Die Kommission empfiehlt:  

¶ die Reduzierung der Leistung der Kohlekraftwerke im Markt3 im Jahre 2022 auf 15 GW und 

¶ im Jahre 2030 auf 9 GW, 

¶ das Ende des Jahres 2038 als endgültigen Abschlusszeitpunkt,  

¶ die stetige Reduzierung zwischen diesen Punkten sowie 

 
2 Die vermeidbaren fixen Betriebskosten umfassen im Wesentlichen Personalkosten, Kosten für Wartung durch eigenes Personal 

und/oder bezogene Leistungen, damit verbundene Kosten für Overhead sowie längerfristig erforderliche Investitionen z. B. für das 

Umsetzen von Großgeräten (Bandanlagen, Großbagger). Vgl. dazu auch: Öko-Institut (2017): Die deutsche Braunkohlenwirtschaft. 

Historische Entwicklungen, Ressourcen, Technik, wirtschaftliche Strukturen und Umweltauswirkungen, Kapitel 9. Studie im Auftrag 

von Agora Energiewende und der European Climate Foundation. 

3 Kraftwerke in der Sicherheitsbereitschaft werden somit nicht betrachtet. 
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¶ den Erhalt des Hambacher Forstes. 

Das regulatorische Ausstiegsszenario A1 orientiert sich an der Überlegung, die Kraftwerke streng in der Rei-

henfolge ihres Betriebsalters außer Betrieb zu nehmen (also die ältesten Kraftwerke zuerst). Daraus folgt, 

dass die Tagebaue entsprechend den jeweiligen Verbünden zwischen Kraftwerken und Tagebauen stillgelegt 

werden müssen.  

Ausstiegsszenario 2 

Ausgehend von der Reihenfolge von A1 wird hier versucht, eine tagebauseitige Optimierung vorzunehmen, 

wobei es zulässig ist, von der altersbedingten Stilllegungsreihenfolge des A1 abzuweichen. Da ï wie ausge-

führt ï die Tagebaue innerhalb eines Revieres oft miteinander verbunden sind, der Abtausch auf dieser Ebene 

also schon in A1 Raum gegriffen hat, geht die Optimierung eher in den Abtausch zwischen Revieren. Um die 

Günstigkeit oder Vorzugswürdigkeit einer solchen, angepassten Stilllegungsreihenfolge zu beurteilen, muss 

allerdings wiederum die Bewertungskette vom Kraftwerk über die Kohlenmengen zu den Tagebauen und den 

resutlierenden Folgekosten durchlaufen werden. Es ist also nicht von vornherein ersichtlich, ob ein Abtausch 

tatsächlich zu geringeren Folgekosten führen wird. Die Ermittlung dieser Beurteilung ist ein aufwändiges Pro-

zedere. Die Gutachter versuchten also in Ausstiegsszenario 2, durch eine bevorzugte Berücksichtigung der 

Tagebauseite, die Kosten zu mindern. 

Wie schon in Kapitel 1.2 ausgeführt, verweisen die Gutachter auf den Umstand, dass auf Basis öffentlich 

verfügbarer Informationen nur ein begrenzter Detaillierungsgrad erreicht werden kann. Infolgedessen kann 

keine Tagebaudetailplanung erfolgen. Die resultierenden Ergebnisse halten die Gutachter für grundsätzlich 

plausibel und sind als Anhaltswerte für den Auftraggeber des Gutachtens geeignet.  

Ergebnisüberblick der Szenarien 

Einen Überblick über die Auskohlung der einzelnen Tagebaue in den drei Szenarien geben die folgenden 

Grafiken: 
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Abbildung 2: Auskohlung in den Szenarien 

Für das Referenzszenario ergibt die Modellierung, dass alle Tagebaue im Umfang der genehmigten Rah-

menbetriebspläne ganz oder sehr weitgehend ausgekohlt würden, mit Ausnahme von Garzweiler II und Reich-

walde. Im Rheinischen Revier würde eine vollständige Auskohlung von Garzweiler II (und eine ursprünglich 

geplante weitere Auskohlung des Tagebaus Hambach im Rahmen des bisher nicht beantragten vierten Rah-

menbetriebsplans) den Neubau zumindest eines weiteren Braunkohlekraftwerkes erfordern (ursprüngliches 

Projekt einer BoA 4). Den Bau eines solchen Kraftwerks halten die Gutachter auch ohne explizites Kohleaus-

stiegsgesetz für energiewirtschaftlich unrealistisch, sodass der Tagebau Garzweiler in geringerem Maß aus-

gekohlt wird als in Leitentscheidungen und Unternehmensplänen angegeben.  
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Allerdings muss bezüglich der Gestaltung des Restsees und für den Wegfall der A61 eine Lösung gefunden 

werden. Der Tagebau Hambach wird im Referenzszenario weiter ausgekohlt, sodass der Hambacher Forst 

nicht erhalten bleibt. Diese Annahme entspricht der Genehmigungslage. 

Im Lausitzer Revier würde der Tagebau Reichwalde, der zugleich die geringwertigsten Kohlen beinhaltet, zu 

etwa 80 % ausgekohlt. Die Inanspruchnahme des Teilabschnitts II im Tagebau Welzow-Süd sowie des Ab-

baugebietes 2 und des Sonderfeldes Mühlrose sind nicht erforderlich. Der Tagebau Reichwalde kann, so die 

Annahme des Gutachtens, flexibel verkürzt werden und stellt somit die Residualgröße im Lausitzer Revier dar. 

Dies führt dazu, dass dort die Auskohlung in den Szenarien verändert wird, dies führt zur größten Zunahme 

an Folgekosten außerhalb des rheinischen Reviers. 

Ausstiegsszenario A1 führt im Rheinischen Revier dazu, dass sowohl der Hambacher Forst als auch  die 

Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Westrich (Ober- und Unterwestrich) sowie Berverath am Tagebau Garzwei-

ler II erhalten bleiben. Mit dem Erhalt des Hambacher Forsts folgt das Szenario auch der Empfehlung der 

Kommission ĂWachstum, Strukturwandel, Beschªftigungñ. Der Erhalt des Hambacher Forstes erfordert sehr 

hohe Massenbewegungen, um standfeste Böschungen zur Herstellung einer Endfigur des Tagebaus zu er-

halten. Weiterhin sind im Tagebau durch die frühzeitige Stilllegung aufwändige wasserwirtschaftliche Maß-

nahmen erforderlich.  

Im Mitteldeutschen Revier wäre eine Verkleinerung des Tagebaus Schleenhain zu erwarten. Die Verkleine-

rung betrifft insbesondere die nicht mehr vorzunehmende Auskohlung des Teilgebiets Groitzscher Dreieck. 

Die frühere Stilllegung führt zu einer nicht notwendigen Inanspruchnahme des Vorbehaltsgebiets Pödelwitz, 

hat aber keine weitergehenden Auswirkungen auf die Wiedernutzbarmachung. 

Im Lausitzer Revier werden wiederum bis auf den Tagebau Reichwalde alle übrigen vollständig ausgekohlt. 

Die Restmengen im Tagebau Reichwalde liegen mit rund 185 Mio. t im Vergleich zur Referenz (dort 

62,3 Mio. t) deutlich höher; es werden somit ca. 40 % der Vorräte bezogen auf 2018 ausgekohlt.  

Ausstiegsszenario A2 zeigt, dass der Versuch einer Nachoptimierung zwischen den Revieren durch die 

komplexen Zusammenhänge zwischen Abraum und Fördermenge nicht zu positiven Effekten führt, die Folge-

kosten sich also insgesamt nicht reduzieren ließen. Die Gutachter versuchten in Ausstiegsszenario 2, durch 

eine bevorzugte Berücksichtigung der Tagebauseite die Kosten zu mindern. Eine solche Kostenoptimierung 

lässt sich aber nicht realisieren.  

Für die Lausitzer und Mitteldeutschen Reviere wurde, basierend auf den im Referenzszenario modellierten 

Kraftwerkslaufzeiten, bereits mit Ausstiegsszenario 1 die optimale Variante gefunden.  

Im Ergebnis führt Ausstiegsszenario 2 im Rheinischen Revier dazu, dass in Garzweiler erhebliche Massenbe-

wegungen ohne die Förderung von Kohle notwendig werden. Insofern ergeben sich hier Abweichungen von 

Ausstiegsszenario 1. Diese übersteigen in den Folgewirkungen erzielbare Optimierungserfolge in den anderen 

Revieren deutlich.  

Die qualitativen Kriterien (Umsiedlung, Erhalt des Hambacher Forstes) spielen insbesondere in den Hand-

lungsoptionen des Rheinischen Revieres eine große Rolle.  

Wichtig erscheint die Erkenntnis, dass bereits durch die geänderte Marktsituation (dokumentiert im Referenz-

szenario) eine grundlegende Änderung gegenüber früheren Planungen eingetreten ist. Die Differenzen zwi-

schen dem Referenzszenario und den Ausstiegsszenarien ergeben sich nicht für alle Tagebaue, sondern ins-

besondere für die Tagebaue Garzweiler II, Hambach und Reichwalde.  

1.4  Folgekosten  

Die Folgekosten im Sinne des für dieses Gutachten definierten Ansatzes setzen sich zusammen aus dem mit 

der zeitlichen Verschiebung des Ausgaben- bzw. Auszahlungsprofils einhergehenden wertmäßigen Effekt auf 
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die zum Betrachtungsstichtag 31.12.2018 bilanzierten R¿ckstellungen einerseits (ĂErste Komponenteñ) sowie 

den tagebaubedingten Mehr- oder Minderausgaben andererseits (ĂZweite Komponenteñ). 

Komponente 1 bildet somit die bereits gebildeten Rückstellungen für bereits ausgekohlte Flächen ab. Diese 

Rückstellungen verändern sich je nach unterstelltem Realzinssatz durch das früher als bisher geplante Ver-

stromungsende und die früher anfallenden Ausgaben bzw. Auszahlungen für die Rekultivierung und Wie-

dernutzbarmachung der Flächen, die in der Vergangenheit bereits ausgekohlt wurden. 

Komponente 2 bildet hingegen Kosten für künftig auszukohlende Flächen, für die noch keine Rückstellungen 

gebildet wurden, ab. Die Beträge der beiden Komponenten werden addiert. 

Rheinisches Revier 

Die folgende Tabelle (Folgeseite) zeigt die auf Basis der Analysen ermittelten, in den Szenarien A1 und A2 

resultierenden Folgekosten bei den Tagebauen Garzweiler und Hambach.  

Bezüglich der Abschätzung ökonomischer Auswirkungen stellt der Tagebau Inden eine Besonderheit dar.  

In den Ausstiegsszenarien (in beiden identisch) beträgt die Kohlenabbaumenge mit 85 Mio. t etwas weniger 

als die Hälfte des Referenzszenarios. Zugleich ist die Planung des Restsees mit seiner multifunktionalen Nut-

zung sehr weit fortgeschritten. In den Überlegungen der Restseegestaltung bei einem Ausstieg gemäß Sze-

nario A1 oder A2 ist zu beachten, dass die Anlegung des Restsees einerseits politisch getrieben war, zum 

anderen bei RWE auch zu Kosteneinsparungen führt, weil die Errichtung einer Bandanlage zur Verfüllung des 

Restlochs Inden durch Mengen aus Hambach nicht erforderlich ist: Über die bergbaulichen Fragestellungen 

hinaus sind aufgrund der fortgeschrittenen Planung die Interessen der Stakeholder von besonders hoher Be-

deutung, also insbesondere die Frage nach der multifunktionalen Nutzung des Restsees. Eine geänderte 

Restseeplanung würde einen neu zu erzielenden Kompromiss zwischen diesen Stakeholderinteressen und 

den Kosten anstreben. Eine Detailplanung, die dies angemessen berücksichtigt, ist nicht Gegenstad dieses 

Gutachtens und zudem ohne Detaildaten der bergbaubetreibenden Unternehmen und Kenntnis weiterer 

Randbedingungen nicht möglich.  

Als Abschätzung kann folgendes gelten: 

Einerseits ist vorstellbar, dass der Restsee in etwa in der ursprünglich geplanten Form, aber mit geringerer 

Tiefe erfolgt. In diesem Falle gehen die Gutachter davon aus, dass sich Mehrkosten für die Umplanung und 

ersparte Aufwendungen in etwa ausgleichen. 

Eine obere Abschätzung führt zu der Überlegung, in Inden eine reine Abraumförderung (wie in Hambach) 

durchzuführen, um Abraum zu beschaffen. Eine erste grobe Kostenschätzung ï nur für die Abraumbeschaf-

fung ï beläuft sich für Inden auf etwa 330 Mio. ú. Hierbei wurde wie folgt vorgegangen: Bei einem Kohle-

Abraumverhältnis von 1:3,1 würden bei einer um 108,6 Mio. t verringerten Kohlenförderung (85 Mio. t statt 

193,6 Mio. t) auch 337 Mio. m3 Abraum weniger gefördert werden. Um die Restseegeometrie ï vor allem in 

der Lage ï annähernd vergleichbar herzustellen, müsste diese Abraummenge trotzdem gefördert werden. Die 

spezifischen Kosten für die Aufnahme und den Wiedereinbau von 1 m3 Abraum im Regelbetrieb (ohne Anlage 

von Depots) betragen in Inden 0,86 ú/m3 (Tudeshki 2017). Dadurch würden Kosten in Höhe von 337 Mio. t x 

0,86 ú = 330 Mio. ú entstehen. Bei der Abschªtzung wurden der aktuelle Abbaustand und die noch abzubau-

enden Kohlen- bzw. Abraummengen nicht berücksichtigt. Da die Kohlen im Boden verbleiben, würde der See 

auch ca. um 40 bis 45 m flacher werden (Mächtigkeit der Kohlenflöze). Eine genaue Bilanzierung der Abraum-

mengen (und darauf basierend die Abschätzung der Mehrkosten) und die Ausgestaltung des Restsees erfor-

dern genauere Betreiberdaten und die Aufstellung eines digitalen Lagerstättenmodells. Ein rein kostenopti-

mierter Abschluss der Kohlenförderung, der auf die bisherige Planung des Restsees keinerlei Rücksicht 

nimmt, könnte diese Folgekosten allerdings ganz oder teilweise vermeiden. Dies führt zu einer theoretischen 

Folgekostenspanne von 0 bis etwa 330 Mio. ú. 
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Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich einzuhaltender Zusagen betreffend der Restseegestaltung, der feh-

lenden Unternehmensdaten und der daraus folgenden, großen Spanne möglicher Folgekosten wurde im Wei-

teren davon abgesehen, die Kostenposition Inden in gleicher Weise in den Tabellen mitzuführen wie die an-

deren Rheinischen Tagebaue. Eine abschließende Beurteilung, ob und ggf. in welcher Höhe für Inden tatsäch-

lich ausstiegsbedingte Tagebaufolgekosten anzusetzen sind, ist den Gutachtern aufgrund der verfügbaren 

Datenbasis derzeit nicht möglich.   

Rheinisches Revier ï Folgekosten [Mio. ú] 

 Szenario A1 Szenario A2 

 Erste  
Komponente 

Zweite 
Komponente 

Summe 
Erste  

Komponente 
Zweite 

Komponente 
Summe 

       

Inflationierung: 1,5 % p. a.       

Hambach 113 1.666 1.779 113 1.666 1.779 

Garzweiler   97       -      97   97    364    461 

Summe 210 1.666 1.876 210 2.030 2.240 
       

Inflationierung: 2,0 % p. a.       

Hambach   77 1.744 1.821   77 1.744 1.821 

Garzweiler   67       -      67   67    403    471 

Summe 144 1.744 1.888 144 2.147 2.292 
       

Inflationierung: 2,5 % p. a.       

Hambach 29 1.824 1.853 29 1.824 1.853 

Garzweiler  6       -       6  6    447    453 

Summe 35 1.824 1.859 35 2.271 2.306 
       

Tabelle 1: Rheinisches Revier (ohne Inden) ï Zusammenfassung der Folgekosten (Die Markierung Ă-Ă in den Tabellen [wie z. B. bei den 
zweiten Komponenten bei Garzweiler in A 1] bedeutet, dass keine Kosten aufgeführt werden, der Betrag also Null ist. Alle Werte sind 
gerundet. 4 

Die Aufteilung der Folgekosten zwischen den Tagebauen Hambach und Garzweiler ist der Ausgestaltung der 

Ausstiegsszenarien geschuldet. Eine andere Gestaltung bei ähnlichen Auskohlungsmengen (z. B. Auskohlung 

des Tagebaus Hambach und frühzeitiger Ausstieg in Garzweiler und Inden) wurde nicht in den Szenarien 

abgebildet, da die Vorgabe der Kommission bezüglich des Hambacher Forstes eingehalten werden sollte. 

Für das Rheinische Revier (ohne Inden) ergibt das Gutachten Folgekosten im Fall eines Kohleausstiegs 

je nach Szenarien und Annahmen bei der Inflationierung zwischen 1,9 Milliarden Euro und 2,3 Milliarden 

Euro. 

Lausitzer Revier 

Die folgende Tabelle zeigt die auf Basis der beschriebenen Analysen ermittelten, in den Szenarien A1 und A2 

resultierenden Folgekosten bei den Tagebauen Nochten und Reichwalde.  

Die Tagebaue Jänschwalde und Welzow unterscheiden sich in den hier betrachteten Szenarien nicht, daher 

führt die Deltabetrachtung auch nicht zu Folgekosten. Die Brandenburger Tagebaue (Welzow Süd und Jäns-

chwalde) werden in den Ausstiegsszenarien so ausgekohlt, wie es die bisherige Genehmigungs- und Pla-

nungslage ergibt. Der Kohleausstieg hat somit für diese Tagebaue keine nennenswerten Auswirkungen auf 

die Folgekosten. Folglich werden ihre Werte in den Tabellen nicht ausgewiesen.  

 
4  Die Rundung der Zahlen kann dazu führen, dass die Summe aus zwei gerundet Null ergebenden Positionen von Null abweicht, 

z. B. ergibt 0,4 + 0,4 = 0,8, gerundet: 0 + 0 = 1. 
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Die Folgekosten im Sinne des für dieses Gutachten definierten Ansatzes setzen sich wiederum zusammen 

aus dem mit der zeitlichen Verschiebung des Ausgaben- bzw. Auszahlungsprofils einhergehenden wertmäßi-

gen Effekt auf die zum Betrachtungsstichtag 31.12.2018 bilanzierten R¿ckstellungen einerseits (ĂErste Kom-

ponenteñ) sowie den tagebaubedingten Mehr- oder Minderausgaben andererseits Zweite Komponente). 

Lausitzer Revier ï Folgekosten [Mio. ú] 

 Szenario A1 Szenario A2 

 Erste  
Komponente 

Zweite 
Komponente 

Summe  
Erste  

Komponente 
Zweite 

Komponente 
Summe  

       

Inflationierung: 1,5 % p. a.       

Nochten 15  - 15 15  - 15 

Reichwalde 5 13 18 7 13 20 

Summe 20 13 33 22 13 35 
       

Inflationierung: 2,0 % p. a.       

Nochten 7  -    7 7  -    7 

Reichwalde 3 13 16 4 13 17 

Summe 10 13 23 11 13 24 
       

Inflationierung: 2,5 % p .a.       

Nochten -  -    - - -    - 

Reichwalde - 14 14 - 14 14 

Summe - 14 14 - 14 14 
       

Tabelle 2: Lausitzer Revier ï Zusammenfassung der Folgekosten. Alle Werte sind gerundet. 

Für das Lausitzer Revier ergibt das Gutachten Folgekosten im Fall eines Kohleausstiegs je nach Sze-

narien und Annahmen bei der Inflationierung zwischen 14 Millionen Euro und 35 Millionen Euro. In den 

Tagebauen, die in der Tabelle nicht genannt sind, treten keine Folgekosten auf. 

Mitteldeutsches Revier 

Die folgende Tabelle zeigt die auf Basis der beschriebenen Analysen ermittelten, in den Szenarien A1 und A2 

resultierenden Folgekosten bei den Tagebauen Profen und Vereinigtes Schleenhain, jeweils wieder für die 

erste und die zweite Komponente. 
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Mitteldeutsches Revier ï Folgekosten [Mio. ú] 

 Szenario A1 Szenario A2 

 Erste  
Komponente 

Zweite 
Komponente 

Summe  
Erste  

Komponente 
Zweite 

Komponente 
Summe  

       

Inflationierung: 1,5 % p. a.       

Profen 5 107 112 2 - 2 

Vereinigtes Schleenhain 8 -10    -2 2 - 2 

Summe 13 97 110 4 - 4 

       

Inflationierung: 2,0 % p. a.       

Profen 3 115 118 1 - 1 

Vereinigtes Schleenhain 5 -10    -5 1 - 1 

Summe 8 105 113 2 - 2 

       

Inflationierung: 2,5 % p. a.       

Profen 1 124 125 0 - 0 

Vereinigtes Schleenhain 2 -9    -8 0 - 0 

Summe 3 114 117 1 - 1 

       

Tabelle 3: Mitteldeutsches Revier ï Zusammenfassung der Folgekosten. Alle Werte sind gerundet5. 

Für das Mitteldeutsche Revier ergibt das Gutachten Folgekosten im Fall eines Kohleausstiegs je nach 

Szenarien und Annahmen bei der Inflationierung zwischen 1 Millionen Euro und 117 Millionen Euro. Nur 

hier sind Abweichungen zwischen den beiden Ausstiegsszenarien erheblich. 

Veränderung von Ăspezifischenñ Kosten  

Ergänzend zur Abschätzung der Folgekosten mittels der Auswirkungen auf bereits bilanzierte Rückstellungen 

(ĂErste Komponenteñ) und der tagebaubedingten Mehr- oder Minderausgaben (ĂZweite Komponenteñ) in den 

beiden Ausstiegsszenarien wurden aus variierenden Mengengerüsten resultierende spezifische Kostenverän-

derungen der einzelnen Reviere beispielhaft für ausgewählte Ausgabenpositionen untersucht.  

Mit der Bestimmung der Folgekosten trifft das Gutachten wichtige Aussagen zu den Aussagen des Kohleaus-

stiegs. Im Folgenden betrachtete das Gutachten noch Rückstellungen und die Auswirkungen auf die wirt-

schaftliche Tragfähigkeit der Unternehmen. Hier war die Datengrundlage für die Gutachten weit schwieriger. 

Diese Aspekte standen aber auch nicht im Schwerpunkt der Aufgabenstellung. 

1.5  Rückstellungen  

Mangels spezifischer zukunftsgerichteter bzw. Plandaten aus den betroffenen Unternehmen (z. B. was die 

Ertragssituation und Liquiditätsentwicklung anbelangt) folgte die Abschätzung zur Tragfähigkeit einer Belas-

tung aus (zusätzlich zu bildenden) Rückstellungen einer statischen (rein bilanziellen) Perspektive, festgemacht 

an dem jeweiligen bilanziellen Eigenkapital, welches sich aus der folgenden Tabelle ergibt.  

 
5  Die Rundung der Zahlen kann dazu führen, dass die Summe aus zwei gerundet Null ergebenden Positionen von Null abweicht, 

z. B. ergibt 0,4 + 0,4 = 0,8, gerundet: 0 + 0 = 1. 
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Bilanzielles Eigenkapital nach HGB [Mio. ú] 

 31.12.2017 31.12.2018 

RWE Power 2.037 2.037 

LEAG6 627 n. v. 

MIBRAG 326 n. v. 

Tabelle 4: Bilanzielles Eigenkapital nach HGB 

Dabei ist zu beachten, dass die reine Betrachtung der Auswirkungen der Folgekosten auf die Rückstellungen 

zu kurz greift. Durch die veränderten Planungsparameter, insbesondere die durch die Verkürzung der Kraft-

werkslaufzeiten bedingten fehlenden Umsatzerlöse und Deckungsbeiträge ergeben sich weitere Auswirkun-

gen auf das Eigenkapital, die derzeit nicht abzuschätzen, in einer Gesamtbetrachtung aber durchaus relevant 

sind. Deshalb konnte das Gutachten zur Tragfähigkeit keine soliden Aussagen machen.  

Die im vorangehenden Kapitel für das Rheinische Revier abgeleiteten Folgekosten würden ï bei isolierter 

Betrachtung, unter Ausblendung etwaiger kompensierender Effekte und bei unterstellter unmittelbarer Auf-

wandswirksamkeit sämtlicher Folgekosten (durch Bildung zusätzlicher Rückstellungen) ï zu einer bilanziellen 

Überschuldung der RWE Power führen. 

Die RWE Power war bzw. ist gemäß dem letzten verfügbaren Jahresabschluss aber über einen Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der RWE AG verbunden. Letztere wies gemäß Jahresabschluss 

zum 31.12.2018 nach handelsrechtlicher Rechnungslegung ein Eigenkapital in Höhe von 5.654 Mio. ú aus. 

Wegen dieses Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (d. h. Verlustausgleich zugunsten der 

RWE Power, entsprechende Minderung des Reinvermögens der RWE AG) würde sich zum Betrachtungs-

stichtag 31.12.2018 keine bilanzielle Überschuldung der RWE AG ergeben. 

Die im vorangehenden Kapitel für das Lausitzer Revier abgeleiteten Folgekosten würden ï bei isolierter Be-

trachtung, unter Ausblendung etwaiger kompensierender Effekte und bei unterstellter unmittelbarer Aufwands-

wirksamkeit sämtlicher Folgekosten (durch Bildung zusätzlicher Rückstellungen) ï nicht zu einer bilanziellen 

Überschuldung der LEAG führen. Diese Aussage basiert auf dem handelsrechtlichen Eigenkapital der Gesell-

schaft zum 31.12.2017.7 Die bereits oben postulierte, vollständige Betrachtung der Verhältnisse erfordert al-

lerdings auch eine Betrachtung der operativen Ergebnisse der Gesellschaft. Die LEAG erwirtschaftete in den 

letzten Jahren Verluste, die das Eigenkapital weiter aufgezehrt haben. Zudem ist die LEAG nicht über einen 

Verlustübernahmevertrag in einen weiteren Haftungsverbund eingeschlossen.  

Die im vorangehenden Kapitel für das Mitteldeutsche Revier abgeleiteten Folgekosten würden ï bei isolierter 

Betrachtung, unter Ausblendung etwaiger kompensierender Effekte und bei unterstellter unmittelbarer Auf-

wandswirksamkeit sämtlicher Folgekosten (durch Bildung zusätzlicher Rückstellungen) ï nicht zu einer bilan-

ziellen Überschuldung der MIBRAG führen. Diese Aussage basiert auf dem handelsrechtlichen Eigenkapital 

der Gesellschaft zum 31.12.2017. 

Die MIBRAG war bzw. ist gemäß dem letzten verfügbaren Jahresabschluss über einen Ergebnisabführungs-

vertrag mit der JTSD - Braunkohlebergbau GmbH verbunden. Letztere wies gemäß Jahresabschluss zum 

31.12.2017 nach handelsrechtlicher Rechnungslegung ein Eigenkapital in Höhe von 160 Mio. ú aus. Auch f¿r 

die MIBRAG gilt, dass laufende Ergebnisse und Veränderungen der operativen Mittelzu- und -abflüsse (bei-

spielsweise in Zusammenhang mit wegfallenden Umsatzerlösen und Deckungsbeiträgen) in eine (dynami-

sche) Gesamtbetrachtung einzuführen wären.  

 
6 Es handelt sich hierbei um die Lausitz Energie Bergbau AG. 

7 Ein aktuellerer Jahresabschluss für 2018 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens nicht verfügbar. 
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1.6  Aussagen des Gutachtens zur Gestaltung der Tagebaue  

Das Gutachten trifft an vielen Stellen Aussagen zur Gestaltung der Tagebaue in allen drei Szenarien. Dies 

betrifft z. B. die Umsiedlungen von Dörfern sowie die Gestaltung von Verkehrswegen und Seen. Diese Aus-

sagen erfolgen ausschließlich als Annahmen innerhalb der Szenarien. Die Aussagen zur Gestaltung der Ta-

gebaue sind notwendige Voraussetzungen, um aufgrund dieser so getroffenen Annahmen die Folgekosten 

bestimmen zu können. Nur für diesen Hauptzweck des Gutachtens, nämlich die Bestimmung der Folgekosten, 

werden die Annahmen getroffen und Aussagen zur Gestaltung der Tagebaue gemacht.  

1.7  Fazit und Ausblick  

Als Fazit kann festgehalten werden: 

¶ Im Referenzszenario können trotz angenommener langer Laufzeiten der bestehenden Braunkohlekraft-

werksblöcke nicht alle Kohlenmengen der genehmigten Rahmenbetriebspläne genutzt werden. In den Ta-

gebauen Garzweiler II und Reichwalde verbleiben Restmengen, die eine Umplanung erforderlich machen 

würden.  

¶ In Ausstiegsszenario A1, dessen Stilllegung sich primär am Alter der Kraftwerksblöcke orientiert, kann der 

Hambacher Forst erhalten werden. Die Restseegstaltung und die Wiederrichtung der A61n erfordern eine 

Umplanung (nicht Gegenstand dieses Gutachtens), die mit weiteren Kosten und Genehmigungsrsiken 

verbunden sein kann. Bis auf Reichwalde können im Lausitzer Revier die Tagebaue planmäßig zu Ende 

geführt werden. Im mitteldeutschen Revier können die Tagebaue Profen und Schleenhain planmäßig zu 

Ende gefahren werden und die minimalen Auswirkungen entstehen nur im Feld Groitzscher Dreieck. 

¶ Der Versuch einer weitgehenden Optimierung in Ausstiegsszenario A2 durch Verschiebung von Mengen 

aus dem Rheinischen Revier zu den ostdeutschen Revieren führt zu keiner Optimierung der Folgekosten. 

¶ Die Folgekosten im Mitteldeutschen sowie im Lausitzer Revier bewegen sich im unteren bis mittleren 

dreistelligen Millionenbereich. Der größte Aufwand entsteht im Rheinischen Revier mit einer Größenord-

nung von 1,9 Mrd. ú f¿r das g¿nstigere Szenario A1 für die Tagebaue Garzweiler II und Hambach. Diese 

Mehrkosten entstehen vor allem durch die erheblichen, trotzdem zu bewegenden Abraummengen, um Bö-

schungen und Restseen zu gestalten bei einem gleichzeitig deutlich niedrigeren Auskohlungsgrad. Bei ei-

ner noch stärkeren Verlagerung von Kohlenmengen in die ostdeutschen Standorte würden die Folgekos-

ten im Rheinischen Revier auf 2,3 Mrd. ú ansteigen.  

In Summe sind die erhöhten Folgekosten durch einen zeitlich vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohlever-

stromung also mit etwa 1,9 bis 2,5 Mrd. ú zu beziffern. 
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2  H I N T E R G R U N D  U N D  A U F T R A G  D E S  G U T A C H T E N S   

Die Kommission ĂWachstum, Strukturwandel und Beschªftigungñ, im Folgenden Kommission bzw. KWSB ge-

nannt, hat in ihrem Bericht vom 26. Januar 2019 Vorschläge für einen auf breiter gesellschaftlicher Akzeptanz 

fußenden Ausstieg aus der Kohleverstromung vorgelegt.8 Das Ausstiegsszenario wird durch ein umfangrei-

ches Maßnahmenpaket zum Struktur- und Beschäftigungswandel begleitet. Dieses Gutachten diskutiert einen 

Teilbereich dessen, konkret die unmittelbaren Folgewirkungen des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung 

auf die Folgekosten für die Tagebaube.  

 

Abbildung 3: Übersicht über die deutschen Braunkohlenreviere und Tagebaue9 

Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wird zu einer Veränderung der Planungen in den deutschen 

Braunkohlerevieren führen. Da Braunkohle ein Brennstoff ist, der nicht weiträumig transportiert, sondern fast 

 
8 KWSB (2019) 

9 DEBRIV (2017d) 
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ausschließlich in direkter Nähe zur Förderstätte in Kraftwerken zur Strom- und teilweise auch zur gekoppelten 

Fernwärmeerzeugung genutzt wird, sind nicht nur die Daten für den Ausstieg einzelner Kraftwerksblöcke zu 

bestimmen. Der Ausstieg ist vielmehr durch die komplexen Wechselwirkungen zwischen Tagebau und Braun-

kohleverstromung geprägt. Die Situation in den einzelnen Revieren, bestimmt durch den umfangreichen Ein-

griff in die Natur- und Siedlungsräume, bestehende Genehmigungssituationen und verfügbare Transportinfra-

strukturen wird den Ausstieg deutlich mehr prägen, als dies bei einer reinen Planung der Kraftwerksabschal-

tung, wie z. B. in der Steinkohle, der Fall ist.  

Die folgende Grafik zeigt den von der Kommission vorgeschlagenen Ausstiegspfad im Überblick: 

 
Abbildung 4: Übersicht Fahrplan der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung 

Die Betrachtungen der veränderten Kostensituation durch den Braunkohlenausstieg basiert in diesem Gut-

achten auf drei Szenarien. Ein Referenzszenario soll den Status quo der Bergbauplanung darstellen, wie er 

sich ohne den Beschluss der KWSB und daraus resultierenden gesetzgeberischen oder ordnungspolitischen 

Vorgaben eingestellt hätte. Zwei weitere Szenarien sollen im Verhältnis zum Referenzszenario eine Band-

breite darstellen, wie sich die Kosten für die Tagebaue (Betriebsphase, Rekultivierungsphase) in der Folge 

des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung ändern. 

In diesem Gutachten sollen auf Basis öffentlich verfügbarer Daten realistische Bandbreiten von zu erwarteten 

Kostenänderungen in den gewünschten Szenarien angegeben werden. Für diese Kostenbetrachtungen wer-

den in dem Gutachten Annahmen in drei Szenarien getroffen. Damit berührt das Gutachten insoweit auch 

grundlegende Fragestellungen, mit denen sich die betroffenen Akteure in den nächsten Jahren beschäftigen 

müssen, um möglichst von allen Seiten akzeptable Entscheidungen in den einzelnen Szenarien herbeiführen 

zu können. Dies betrifft u. a. Fragen wie die unterschiedlichen Auswirkungen von ĂErhalt des Hambacher 

Forstsñ, ĂVerzicht auf weitere Umsiedlungen in Garzweiler, Welzow-Süd und/oder Nochtenñ oder ĂVerkehrs-

wegeumplanung im Umfeld der A61ñ auf die einzelnen Ausstiegsszenarien (siehe hierzu Kapitel 5). Die in 

diesem Gutachten getroffenen Aussagen erfolgen jedoch ausschließlich im Rahmen von Annahmen, die zu-

grundegelegt werden, um die Folgekosten zu bestimmen. 
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3  V O R G E H E N S W E I S E   

Szenarien 

Die Abschätzung der Folgekosten, welche durch den Beschluss der KWSB entstehen, ist eine vielschichtige 

Herausforderung mit bergbautechnischen, wasser-, energie- und betriebswirtschaftlichen Dimensionen. Zu 

Beginn der Untersuchung wird zunächst eine möglichst fundierte Datenbasis aus öffentlich zugänglichen Quel-

len erstellt. Darauf aufbauend wird dann die Situation ohne Kohleausstieg (das Referenzszenario) im Rahmen 

einer Deltaanalyse mit zwei möglichen Ausstiegsszenarien verglichen, welche beide den Rahmen der KWSB 

einhalten. Die Deltabetrachtung ergibt ceteris paribus die veränderten Kosten, die durch den Ausstieg entlang 

der KWSB-Empfehlung entstehen und als Folgekosten definiert sind. 

 

Abbildung 5: Delta-Analyse Folgekosten 

Es ergeben sich für die drei Reviere unterschiedliche Schwerpunkte sowohl hinsichtlich des Datenbedarfes 

als auch der Rahmenbedingungen. In den Revieren sind die Gegebenheiten z. T. sehr unterschiedlich, wes-

halb es überaus wichtig ist, diese separat zu analysieren, aber immer wieder in den Gesamtkontext einzubet-

ten. Insbesondere vor dem Hintergrund der langen Zeiträume nach Abschluss des Tagebaus sind potenzielle 

langfristige Plan- und Umsetzungszeiträume zu berücksichtigen (z. B. Rheinwasserüberleitung). 

Bei allen quantitativen Berechnungen bilden immer die technischen Möglichkeiten das Fundament aller 

Überlegungen ï also z. B. die Standsicherheit von Böschungen oder die Hydrologie. Basierend auf diesen 

technischen Gegebenheiten werden die Zusammenhänge zwischen dem Angebot an Kraftwerkskapazität, 

dem durch die Stromerzeugung entstehenden Kohlenbedarf, der daraus resultierenden Fördermenge 

angeschlossener Tagebaue und der entsprechenden Gesamtauskohlung, den damit entstehenden Kosten 

und abschließend den notwendigen Rückstellungen hergestellt (vgl. Abbildung 6). Die technischen 

Möglichkeiten werden in den Kapiteln 4 und 5 für jeden Tagebau individuell dargestellt. 

 

Abbildung 6: Fünf methodische Schritte des Vorgehens 

Für die Erstellung der drei Szenarien muss in einem ersten Schritt jeweils eine Reihenfolge der Stilllegung von 

Braunkohlenkraftwerksblöcken festgelegt werden (vgl. Kapitel 5.2.1, 5.3.2 und 5.4.1). Während dies für das 

Referenzszenario auf Basis der genehmigten Rahmenbetriebspläne geschieht, geben die Empfehlungen der 

Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung Bedingungen für die Ausstiegsszenarien vor. 

Die KWSB setzt den Ausstieg aus der Kohlenverstromung fest, indem sie für die Jahre 2022, 2030 und 2038 

maximale Erzeugungskapazitäten aller noch in Betrieb befindlichen Braunkohlenkraftwerke vorschlägt. Gleich-

zeitig soll darauf geachtet werden, dass jeweils im Zeitraum bis zu diesen Stützjahren eine möglichst gleich-

mäßige Stilllegung erfolgt (Abbildung 7). Dabei wurden die Mengen durch die Kommission noch nicht einzel-

nen Kraftwerksblöcken zugeordnet. 
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Abbildung 7: Rahmenannahmen des Kohleausstiegs 

Der zweite Schritt sieht eine Abschätzung des Braunkohlenkraftwerkseinsatzes vor sowie eine Ableitung der 

daraus resultierenden Einsatzzeiten für Braunkohlenkraftwerke und benötigte Braunkohlenmengen. Der Koh-

lenverbrauch bzw. -bedarf der Kraftwerke ist maßgeblich von den Einsatzzeiten und den Wirkungsgraden der 

einzelnen Blöcke sowie der Einstellung der Kraftwerke auf die verbrannten Kohlen abhängig. Zwar sind Braun-

kohlenkraftwerke als Grundlasttechnologie vergleichsweise geringen Schwankungen in ihren Einsatzzeiten 

unterworfen, dennoch ergeben sich in den verschiedenen energiewirtschaftlichen Zukunftsszenarien erkenn-

bare Differenzen. Dies gilt zusätzlich auch für die unterschiedlichen technologischen Zustände der Kraftwerks-

blöcke; neue Kraftwerksblöcke haben eine höhere Effizienz und verbrauchen somit weniger Kohle für die 

Stromerzeugung. Weiterhin werden die Einsatzzeiten auch von den erzielbaren Spreads (Differenz der erziel-

baren Stromerlöse auf unterschiedlichen Marktstufen), den Kosten für die CO2-Zertifikate (European Union 

Allowances; EUA) sowie den variablen Einsatzkosten der Braunkohleförderung und der Kraftwerksblöcke) 

bestimmt.  

Weitere Einflussgrößen auf die Einsatzzeiten können sich durch Anforderungen für die Bereitstellung von Re-

gelleistung sowie erzwungenen Redispatch bei Netzengpässen ergeben. In den letzten Jahren haben die 

Kraftwerksbetreiber die Braunkohlenblöcke erheblich flexibilisiert und können z. B. bei hohen Einspeisungen 

aus Erneuerbare-Energie-Anlagen und daraus resultierenden niedrigen Strompreisen die Anlagen teilweise 

mit deutlich reduzierter Leistung betreiben. Sollten die Braunkohlenkraftwerke auch eine Wärmeauskopplung 

haben, ist diese ebenfalls zu berücksichtigen.  

Die in Schritt zwei ermittelten Braunkohlenmengen müssen in den Tagebauen in Summe gefördert werden, 

um die Kraftwerke so zu versorgen, dass sie den ermittelten Einsatz fahren können. Es muss also vereinfacht 

gesagt genug Kohle zur Verfügung stehen, um den Kraftwerkseinsatz gemäß Schritt zwei zu ermöglichen. 

Dabei sind verschiedene technische und genehmigungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, die in Kapitel 

4 ausführlich dargestellt werden. Limitierender Faktor bei der Erstellung von Szenarien sind die möglichen 

Abbaumengen der jeweiligen Tagebaue. Die zur Evaluierung anstehenden Tagebaue und deren Auslaufdaten 

gemäß aktuellem Genehmigungsstand sind in Tabelle 5 dargestellt.  
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Revier Tagebau Betreiber Planmäßiges Auslaufen 

Lausitz 

Tagebau Jänschwalde  LEAG 2023 bis 202510 

Tagebau Welzow-Süd  LEAG 2032 

Tagebau Nochten  LEAG 2042 

Tagebau Reichwalde  LEAG 2042 

Mitteldeutschland 

Tagebau Profen  MIBRAG 2035 

Tagebau Schleenhain  MIBRAG 2042 

Rheinland 

Tagebau Inden  RWE 2030 

Tagebau Hambach  RWE  2030 (dritter Rahmenbetriebsplan; RBP) 

Tagebau Garzweiler  RWE  noch nicht terminiert11 

Tabelle 5: Planmäßiges Auslaufen der deutschen Braunkohlentagebaue 

Die Braunkohlenkraftwerke sind zum Teil über Transportbänder oder Kohlenbahnen an mehrere Tagebaue im 

Verbund angeschlossen oder es existieren einzelne systemische Einheiten aus Kraftwerk und Tagebau. Jeder 

Tagebau verfügt dabei über eine individuelle Kohlenqualität. Die Feuerungen der Kessel in den Kraftwerks-

blöcken sind üblicherweise bezüglich der chemischen Eigenschaften der Kohlen auf bestimmte zulässige Koh-

lebänder ausgelegt. Diese Daten liegen im Einzelfall nicht vor. Im Falle des Verbundes muss daher auch das 

mengenmäßige Verhältnis der Bereitstellung der Kohlen aus den potenziell zur Verfügung stehenden Tage-

bauen berücksichtigt werden. Als eine gute Indikation zumindest für die kurze bis mittlere Frist wird hierfür das 

Mischverhältnis der Vergangenheit genutzt. 

Aufbauend auf den sich daraus ergebenden Braunkohlenmengen werden pro Szenario für jedes Tagebauge-

biet die bergbautechnischen, wasserwirtschaftlichen, infrastrukturellen und ökologischen Folgen abgeleitet. 

Methodisch umfassen die erfassten ĂFolgenñ also wesentliche Verªnderungen, die sich aus geªnderten Koh-

lemengen, geänderten Massenbewegungen, Veränderungen der Rekultivierung (z. B. veränderte Restseege-

staltung) sowie veränderte Infrastrukturmaßnahmen (z. B. veränderte Verkehrswegeführung nach Tagebau-

abschluss) ergeben. Diese bilden dann die Grundlage zur Ermittlung der jeweiligen Folgekosten und der not-

wendigen Rückstellungen. Die detaillierte methodische Vorgehensweise dieses Schrittes wird in Kapitel 6 dar-

gestellt. 

Datenrecherche 

Im Rahmen der Gutachtenerstellung ist eine umfassende Datenbasis mit spezifischen Informationen zu den 

einzelnen Tagebauen notwendig. Für die Analyse werden öffentlich verfügbare Unternehmensdaten sowie 

detaillierte Daten zu Planungen und korrespondierenden Rückstellungspositionen aus Gutachten und anderen 

Studien herangezogen. 

¶ Öffentlich verfügbare Unternehmensdaten bilden den Kern der gesammelten Informationen. Als pri-

märe Quelle ziehen wir die Datenbank Capital IQ von S&P heran, welche prinzipiell öffentlich verfügbare 

Informationsquellen (insbesondere aus Jahresabschlüssen und sonstigen Unternehmensberichten) ag-

gregiert und konsistent aufbereitet. Ergänzend werden nicht auf Capital IQ verfügbare Geschäftsberichte 

und Analystenreports für börsennotierte Unternehmen genutzt. Basierend auf den kompletten Unterneh-

 
10  Derzeit ist die Genehmigung für den Tagebau Jänschwalde gemäß Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 

28. August 2019 ausgesetzt. Die Gutachter gehen als konservative Annahme davon aus, dass die Betriebsgenehmigung alsbald 

wieder in Kraft tritt. Anderweitige Szenarien bezgl. des Tagebaus Jänschwalde sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Gutach-

tens. 

11  In der ĂLeitentscheidung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zur Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers/Garzwei-

ler IIñ aus dem Jahr 2016 ist kein Stilllegungsdatum enthalten. 
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mensdaten können dann die Indikatoren auf die Spartenebene heruntergebrochen werden, wobei bedarfs-

weise auch auf die Jahresabschlüsse und Unternehmensberichte selbst zurückgegriffen wird. Zur Ergän-

zung werden zudem ebenfalls Informationen aus weiteren Unternehmensdatenbanken (Thomson sowie 

Bisnode-Unternehmensdatenbank) herangezogen, um eventuelle Datenlücken zu schließen.  

¶ Detaillierte Daten zu Rückstellungen aus Gutachten sowie anderen Studien dienen als wichtige Er-

gänzung zu den Kernunternehmensdaten, da diese Informationen zu den tagebauspezifischen Rückstel-

lungen enthalten.   

¶ Zu den einzelnen Unternehmen in den Revieren wurden primär veröffentlichte Gutachten und Stu-

dien genutzt. Box 1 gibt einen Überblick über wesentliche Veröffentlichungen der letzten Jahre. 

 

  

Box 1: Ausgewählte Gutachten als Grundlage für die Datenerfassung 

Die aufgeführte Liste gibt den aktuellen Forschungsstand wieder und ist in keiner Weise als Wertung oder 

Rangfolge zu verstehen.  

¶ Becker Büttner Held (2017): Ein Kohleausstieg nach dem Vorbild des Atomausstiegs? Eine juris-
tische Analyse des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2016. Studie im 
Auftrag von Agora Energiewende. 

¶ KPMG (2016): Vollständigkeit und Angemessenheit der bilanzierten bergbaubedingten Rückstel-
lungen nach IFRS zum 31. Dezember 2016, Gutachtliche Stellungnahme, RWE Power AG. 

¶ Öko-Institut (2017): Die deutsche Braunkohlenwirtschaft. Historische Entwicklungen, Ressour-
cen, Technik, wirtschaftliche Strukturen und Umweltauswirkungen. Studie im Auftrag von Agora 
Energiewende und der European Climate Foundation. 

¶ RWTH Aachen (2017): Gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung von langfristigen wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen im Rheinischen Revier, Schlussbericht. 

¶ Tudeshki (2017): Validierung und Prüfung der bergbaubedingten Rückstellungen für die Braun-
kohlentagebaue, Altstandorte und Kraftwerksreststoffdeponien der RWE Power AG. 

¶ Tudeshki (2018): Vorsorge für die Wiedernutzbarmachung der Oberfläche im Lausitzer Braun-
kohlenbergbau, Validierung und Plausibilitätsprüfung der bergbaubedingten Rückstellungen für 
die Braunkohlentagebaue der Lausitz Energie Bergbau AG. 
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4  A U S G A N G S L A G E  I N  D E N  D E U T S C H E N  B R A U N K O H L E N R E V I E R E N  

4.1  Grundlagen des Braunkohlenabbaus und der Rekultivierung   

Im Folgenden werden allgemeine Grundlagen sowie die individuellen Ausgangsbedingungen in den einzelnen 

Tagebauen beschrieben. Diese bilden den Rahmen für mögliche Handlungsoptionen und Szenarien, die an-

schließend Kapitel 5 ausführlich darstellt. 

4.1.1  Böschungen   

Da die Gutachter keinen Zugang zu unternehmensspezifischen und tagebauspezifischen Unterlagen und Da-

ten hatten, sind alle Aussagen zu den Tagebauböschungen nur grundsätzlicher Natur und beschränken sich 

auf Plausibilitätsprüfungen auf der Grundlage pauschaler Aussagen zur Standsicherheit anhand von ange-

nommenen Neigungen, angenommenen Bodenkennwerten und angenommenen hydrologischen Verhältnis-

sen. 

Bei allen Ausstiegsszenarien spielt die Langzeitstabilität der Böschungen in den späteren Restseen eine große 

Rolle. Die Ausführungen zu den Böschungen sollen vor allem verdeutlichen, dass die Langzeitsicherheit der 

Böschungen eine zentrale Aufgabe bei der Restlochgestaltung ist, die einen hohen und nicht zu vernachläs-

sigenden Aufwand bedeutet. Dadurch ergeben sich fixe Rahmenbedingungen für die Ausstiegsszenarien, die 

berücksichtigt werden müssen, da ansonsten die Szenarien nicht genehmigungsfähig wären. 

In diesem Zusammenhang ist zwischen zwei Böschungsarten zu unterscheiden: 

¶ langzeitsichere Endböschungen mit einer Generalneigung von 1:5 und  

¶ Betriebsböschungen mit einer Generalneigung von 1:3 (die auch über Jahre standfest sind). 

Die Herstellung dieser Endböschungen erfordert große Mengen an standfestem Abraum, der ggf. in Depots 

zwischengelagert werden muss. 

Die Generalneigung bemisst sich vom Böschungsfuß am Übergang der Böschung zur Sohle des Tagebaus 

bis zur Böschungsoberkante am Übergang der Böschung zum umliegenden Gelände außerhalb des Tage-

baus. Die großen Böschungen in den Tagebauen sind durch Bermen (= Zwischenstufen) unterteilt, die eine 

Breite von bis zu 400 m haben, sodass darauf die Bagger, Absetzer und Bandanlagen eingesetzt werden 

können. Die Neigungen der Einzelböschungen sind daher teilweise deutlich größer als die Generalneigung.  

Dabei resultiert die Neigung der durch die Bagger geschnittenen Einzelböschungen zwischen den einzelnen 

Bermen im Wesentlichen aus der Geometrie der Schaufelräder, die die Herstellung von steileren Böschungen 

zur Folge hat. Diese Generalneigung der Böschungen während des Abbaus (Gewinnungsschnitt) liegt zwi-

schen 1:2,3 bis 1:3. Eine so geschnittene Böschung ist in der Regel für Jahre standfest (wie z. B. die Nordbö-

schung bei Elsdorf im Tagebau Hambach). Die späteren Endböschungen der Restseen haben eine General-

neigung von 1:5. In der späteren Wellenschlagzone des Sees und den ökologisch wichtigen Flachwasserbe-

reichen sind sie je nach revierspezifischen Auflagen von 1:15 bis 1:20 noch flacher (Abbildung 8).  

Neben den Gewinnungsböschungen bei der Gewinnung der Braunkohlen entstehen rückwärtig bzw. der Ge-

winnung nachlaufend weitere Böschungen, die durch die Verkippung des Abraums aufgebaut werden. Diese 

werden Innenkippen genannt. Erfolgt die Verkippung bis über die ursprüngliche Geländehöhe, wird dies als 

überhöhte Innenkippe (z. B. Tagebau Hambach) bezeichnet. Auch die Böschungen der Innenkippen müssen 

zum Tagebauende hin als langzeitstabile Endböschungen aufgebaut bzw. modelliert werden. 

Der Böschungsfuß einer Kippe muss aus Gründen der Standsicherheit immer trocken bleiben. Dies wird durch 

Entwässerungsbrunnen in der Kippe erreicht und/oder weil ständig neues (trockenes) Material aufgeschüttet 

wird.  
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Abbildung 8: Beispiel für die Erstellung einer nachlaufenden Endböschung in drei Phasen12 

Grundsätzlich gibt es zur Erstellung der Endböschungen zwei Möglichkeiten: 

¶ Vorlaufend: Die Böschungen werden direkt mit einer Generalneigung 1:5 geschnitten (Böschungsschnitt). 

Dies erfordert ggf. Nacharbeit mit kleineren Geräten und es kann weniger Kohle gewonnen werden, weil 

die Böschungen direkt flacher angelegt sind. 

¶ Nachlaufend: Die steilen Gewinnungsböschungen (1:2,3 bis 1:3), die die Gewinnung der Kohle auch noch 

am Böschungsfuß erlauben, werden nach der Auskohlung durch Vorschüttungen mit standfestem Material 

wieder abgeflacht. Je tiefer der Tagebau ist, desto mehr Material muss am Ende wieder vorgeschüttet 

werden. Dies benötigt große Massen und beginnt ca. 10 Jahre vor dem planmäßigen Ende eines Tage-

baus. Beispielsweise wird in Inden, der noch bis ca. 2030 betrieben werden soll, derzeit damit begonnen, 

die ersten Endböschungen zu modellieren. Bei einem vorzeitigen Ende der Kohlenförderung muss des-

wegen weiterhin Abraum umgelagert werden, um die Endböschungen und die geplante Restseegeometrie 

zu gestalten. 

Das Volumen des Abraums ist je nach Auflockerung unterschiedlich. Ein Kubikmeter festen Abraums im un-

verritzten (d. h. noch nicht abgebauten) Gebirge (1 m3F; F = Fest) wird für den Transport zu 1,3 m3T (T = 

Transport) Abraum aufgelockert. Wenn der Abraum durch Absetzer geschüttet wird, erfolgt wieder eine Ver-

dichtung auf 1,05 m3L (L = Locker). Es gilt also das Verhältnis: 

1 m3F Ḭ 1,3 m3T Ḭ 1,05 m3L 

 
12 RWE (2019b), S. 21. 
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Die unterschiedlichen Volumenverhältnisse sind für die Kostenbetrachtung und Planung des Maschinenein-

satzes sowie für die Tagebauplanung und Böschungsgestaltung relevant. Wenn es nicht explizit erwähnt wird, 

werden im Gutachten immer m3L verwendet. 

4.1.2  Wasserbedarf und Restseeb efüllung  

Im Rahmen des Tagebaubetriebs und in dessen Umfeld wird zwischen verschiedenen Wässern unterschie-

den. Dies betrifft zum einen die Förderung (bergmännisch: Hebung oder Sümpfung) und zum anderen die 

Verwendung.  

¶ Sümpfungswasser: Gehobenes Grundwasser im Tagebauvorfeld zur Trockenhaltung des Tagebaus. Bei 

einem voranschreitenden Tagebau steigt die Menge auf ein Maximum, da immer neue Bereiche entwäs-

sert werden. Bei einem stehenden Tagebau sinken die Mengen, da nur noch das dem Tagebau zulau-

fende Wasser gesümpft werden muss. 

¶ Ersatzwasser: In Wasserwerken aufbereitetes Wasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (v. a. 

Rheinisches Revier). 

¶ Eigenbedarfwasser: Wasser für die Kraftwerke und im Tagebau (z. B. zur Staubbekämpfung). 

¶ Ökowasser: Aufbereitetes Wasser zur Versickerung und Einleitung in Feuchtgebiete und Oberflächenge-

wässer. 

¶ Einleitung: Einleitung nicht benötigter Wässer in die Gewässer. 

¶ Restseebefüllung: Nach Beendigung des Tagebaus müssen große Mengen an Wasser bereitgestellt wer-

den, um die Restseen aktiv zu befüllen. Dies begründet sich damit, dass eine vollständige Befüllung infolge 

des natürlichen Wiederanstiegs des Grundwassers und des daraus resultierenden Zulaufs in die Restseen 

je nach Tagebautiefe und -größe bis zu mehreren hundert Jahren andauern würde. Daher sind für die 

Restseebefüllung der großen Tagebaue Überleitungen aus umliegenden Fließgewässern vorgesehen. 

Aufgrund dieser langen Zeiträume werden derartige Maßnahmen häufig nicht ex ante in Wiedernutzbar-

machungskonzepten ausgeführt. Daraus resultieren wiederum Unwägbarkeiten hinsichtlich des sehr lang-

fristigen R¿ckstellungsbedarfes (z. T. auch ĂEwigkeitslastenñ). Während der Restseebefüllung muss der 

Wasserstand innerhalb des Sees immer höher sein als außerhalb des Sees in den Grundwasserleitern 

bzw. den geschütteten Kippen, damit die Grundwasserströmung (und der dadurch entstehende Strö-

mungsdruck) immer vom See ins Gebirge gerichtet ist. Ansonsten besteht die Gefahr von Böschungsrut-

schungen und einer erhöhten Versauerung. Daher müssen während der Füllung der Restseen um diese 

herum Sümpfungsbrunnen betrieben werden, damit der Grundwasserstand sicher unter Seewasserstand-

niveau gehalten wird. Dieses Wasser wird ebenfalls in die Restseen eingeleitet und dient somit der be-

schleunigten Befüllung. 

4.1.3  Versauerung  

Eine Versauerung des Grundwassers entsteht, wenn das im Sediment feinverteilte Pyrit (FeS2) beim Zutritt 

von Sauerstoff oxidiert. Hierbei entsteht Säure und Sulfat (Abbildung 9). Durch den infolge der freigesetzten 

Säure abgesenkten pH-Wert wird Eisen im Wasser gelöst. Da Eisen in Spuren fast immer mit Schwermetallen 

vergesellschaftet ist, steigt neben dem Eisengehalt auch oft die Konzentration an Schwermetallen im Wasser. 

Das Ergebnis sind dann Restseen, Gewässer und Böden mit einem sehr niedrigen pH-Wert. Diese Seen sind 

ökologisch tot. Zusätzlich werden nach der Stilllegung der Tagebaue durch den Grundwasserwiederanstieg 

große Mengen an Sulfat freigesetzt. Der Anteil der versauerungsempfindlichen Schichten ist in den einzelnen 

Tagebauen unterschiedlich und wird bei Bedarf in den entsprechenden Kapiteln genauer adressiert.  
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Abbildung 9: Ablauf der Pyritoxidation13 

Die charakteristische Versauerung der Restseen von Braunkohlentagebauen ist in erster Linie durch das 

Grundwasser bedingt, welches aus dem Abraumkippenbereich zuströmt. Es entsteht nach Einstellung der 

Tagebauentwässerung bei der Durchströmung der Abraumkippen mit Grundwasser aus natürlichen Grund-

wasserleitern aus der Umrandung der Abraumkippenfelder und durch die Versickerung von Regenwasser im 

Kippenbereich.  

Bei der Versauerung handelt es sich um einen komplexen hydrochemischen Prozess (Abbildung 10), der hier 

nicht im Detail dargestellt werden soll. Ausgangspunkt sind Eisendisulfidminerale (FeS2, Markasit, Pyrit) im 

Abraummaterial. Die Eisendisulfidminerale haben sich ursprünglich unter reduzierenden, d. h. quasi sauer-

stofffreien Bedingungen in der Braunkohle und deren Deckschichten gebildet. Bei Zutritt von Sauerstoff unter 

Anwesenheit von Wasser setzt in den Abraumkippen die āPyritverwitterungó ein. Dabei ist die starke Versaue-

rung von Tagebauseen nicht nur auf die unmittelbare Oxidation von Eisendisulfidmineralen zurückzuführen, 

sondern vor allem auf die Hydrolyse von dreiwertigem Eisen und von Aluminium. Das Ergebnis sind niedrige 

pH-Werte um 2,5 bis 3,5 im Tagebaurestsee. Dazu kommen ein hoher Elektrolytgehalt, v. a. von Sulfationen, 

und hohe Konzentrationen von Metallen (Fe, Al, Mn, Zn, Ni, Cu, Co, As), die v. a. bei der āPyritverwitterungó 

freigesetzt werden.  

 
13 LANUV (2017) 
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Abbildung 10: Stoffquellen und hydrogeochemische Prozesse in sauren Tagebauseen14 

Solche sauren, elektrolyt- und metallreichen Gewässer sind lebensfeindlich für mehrzellige Organismen und 

ungeeignet für Wassersportaktivitäten. Sie entsprechen damit nicht den Vorgaben einer Wiedernutzbarma-

chung und müssen weitgehend neutralisiert werden.  

Für die Seeneutralisation kommen drei grundlegende Herangehensweisen in Frage.15 Die Fremdflutung durch 

neutrale Wässer mit gelöstem Kohlendioxid bringt bereits eine Verdünnung und Neutralisation sowie eine Ver-

drängung des zuströmenden Kippenwassers mit sich. Stand der Technik für die Seeneutralisation ist jedoch 

die chemische Behandlung mit Neutralisationsmitteln. Diese werden teilweise bereits für eine Konditionierung 

des Flutungswassers eingesetzt, überwiegend aber für eine direkte Behandlung des Seewassers. Dabei kom-

men in erster Linie Suspensionen von Karbonatgesteinsmehl (Kalkstein, Dolomit) zum Einsatz. Nach Erfah-

rungen im Lausitzer Revier stellt das direkte Einbringen von Karbonatgesteinssuspensionen durch Wasser-

fahrzeuge (Schuten) ein optimales Verfahren zur Seeneutralisation dar. Im Rheinischen Revier wird außerdem 

eine intensive Bekalkung der Abraumkippen durchgeführt. Eine biologische Seeneutralisation durch bakterielle 

Sulfatreduktion und Eisensulfidbildung im Seesediment befindet sich noch im Versuchsstadium.  

Die Aufwendungen für die Seeneutralisation sind ein signifikanter Bestandteil der Rückstellungen für die Wie-

dernutzbarmachung.  

4.1.4  Genehmigungsverfahren  

Genehmigungsverfahren für Braunkohlentagebaue umfassen verschiedene langwierige und komplexe Plan-

verfahren, die in der Hoheit der jeweiligen Bundesländer liegen. Die zentrale Rechtsgrundlage ist das Bun-

desberggesetz (BBergG). Die wesentlichen Eckpunkte des Genehmigungsverfahrens für einen Braunkohlen-

tagebau umfassen: 

1. Aufstellen eines Braunkohlenplans durch den Braunkohlenausschuss  

Der Braunkohlenplan liegt in der Zuständigkeit der Landesplanung und dient in erster Linie zur Vereinba-

rung des öffentlichen Interesses mit dem Tagebauvorhaben. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und 

Sachsen haben die Landesregierungen zu diesem Zweck jeweils einen Braunkohlenausschuss eingerich-

tet, der die Rahmenbedingungen für den Braunkohlenabbau erarbeitet und den Braunkohlenplan entwirft. 

 
14 Landesumweltamt Brandenburg (2001) 

15 Benthaus et al. (2014) 
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Der Ausschuss überwacht zudem kontinuierlich die ordnungsgemäße Einhaltung der Braunkohlenpläne 

und meldet Verstöße ggf. an die zuständigen Stellen. Institutionell dient der Ausschuss zudem der Einbe-

ziehung betroffener Interessengruppen und der Zivilgesellschaft (z. B. Industrie- und Handwerkskammern, 

Landwirtschaftsverbände, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbände). Braunkoh-

lenpläne sind gemäß den jeweiligen Landesplanungsgesetzen (LPlG) mit ihrer Bekanntmachung Teil der 

Raumordnung und Landesplanung. Insgesamt sind für Änderungen des Braunkohlenplans bis zur Vorlage 

aller Zulassungen mindestens 10 Jahre einzukalkulieren. Dies bedeutet letztlich, dass bei allen Ausstiegs-

szenarien nur Änderungen und Umplanungen möglich sind, die bereits bergrechtlich genehmigt wurden 

bzw. von den bestehenden Genehmigungen abgedeckt sind.  

 

Anmerkung: Die im Prozess der Zulassung des Braunkohlenplanes und folgenden Betriebsplänen ergan-

genen Genehmigungen sind durch den aktiven Bergbau seit Jahren bzw. Jahrzehnten in der Umsetzung, 

der Realisierung oder die Massnahmen bereits abgeschlossen. Sie umfassen u.a. wasserrechtliche, um-

weltrechtliche, sozialrechtliche, arbeitsrechtliche, planungsrechtliche und bergtechnisch-technologische 

Rechtszustände. Das diese Genehmigungen umfassende Recht ist das bündelnde Bergrecht. Wenn mit 

neuen Planungen festgesetzte Zustände geändert werden sollen, greifen sie ins bestehende Bergrecht 

ein. 

 

2. Rahmenbetriebspläne  

Die Rahmenbetriebspläne regeln generell den Braunkohlenabbau (Randparameter für die Gewinnung, 

Aufbereitung und Rekultivierung eines Bergbaubetriebes) und dienen somit der Langfristplanung des Ge-

samtvorhabens. Die Genehmigung liegt in der Zuständigkeit der Bergbehörden der jeweiligen Bundeslän-

der (Bergaufsicht; vgl. § 52,(2) BBergG).  

Erfordert das Verfahren die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. § 57c BBergG), ist 

anstelle des Zulassungsverfahrens gemäß § 54 stattdessen ein Planfeststellungsverfahren gemäß § 57a 

und 57b BbergG durchzuführen. 

 

3. Hauptbetriebsplan und Sonderbetriebspläne  

Hauptbetriebspläne und, bei Bedarf, Sonderbetriebspläne regeln den konkreten Abbau für i. d. R. zwei 

Jahre. Sonderbetriebspläne adressieren Spezialthemen innerhalb des Geltungsbereiches eines Haupt-

betriebsplanes. Der Hauptbetriebsplan und die Sonderbetriebspläne dienen der Kurzfristplanung des Vor-

habens und liegen in der Zuständigkeit der Bergaufsicht (vgl. § 52,(1),(3ff) BBergG). Das Zulassungsver-

fahren für Betriebspläne ist in § 54 BbergG geregelt.  

Zusätzlich wurden von den zuständigen Bergbehörden der Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt 

und Sachsen sogenannte ĂVorsorgevereinbarungen zur Sicherung der Wiedernutzbarmachungs- sowie 

etwaiger Nachsorgeverpflichtungenñ getroffen (vgl. Ä 56 (2) BBergG). Diese sind Bestandteil der Haupt-

betriebsplanzulassungen und damit rechtlich verbindlich. Der letzte Hauptbetriebsplan ist der Abschluss-

betriebsplan (s. u.). 

4. Wasserrechtliche Erlaubnis  

Die wasserrechtliche Erlaubnis regelt die Sümpfung des Grundwassers sowie die Versickerung bzw. 

Wiedereinleitung in den Grundwasserleiter und die Oberflächengewässer. Gleichzeitig werden Auflagen 

zum wasserwirtschaftlichen und landschaftsökologischen Monitoring der wasserwirtschaftlichen Eingriffe 

festgelegt. Sie ist Bestandteil im Zulassungsverfahren nach § 54 BBergG bzw, § 57a und 57b BBergG. 

 

5. Abschlussbetriebsplan  

Der Abschlussbetriebsplan (§ 53 BBergG) regelt das Auslaufen eines Bergbaubetriebs. Dies umfasst 

insbesondere die Wiederherstellung bzw. Wiedernutzbarmachung der Geländeoberfläche und die Ein-

haltung von im Braunkohlenplan definierten Zielen. Am Ende steht die Entlassung aus der Bergaufsicht 

(vgl. § 69 (2) BBergG) und damit die Zurverfügungstellung des Geländes für andere raumplanerische 

Zwecke. 
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4.1.5  Wiedernutzbarmachung  

Das Bundesberggesetz (BBergG) bildet die gesetzliche Grundlage für alle Aktivitäten von Bergbauunterneh-

mern. Der Begriff ĂRekultivierungñ ist im BBergG nicht enthalten. Dort wurde aus dem Preußischen Berggesetz 

von 1865 der Begriff Wiedernutzbarmachung übernommen. Wiedernutzbarmachung ist in § 4, Abs. 4 BBergG 

wie folgt definiert: ĂWiedernutzbarmachung ist die ordnungsgemäße Gestaltung der vom Bergbau in Anspruch 

genommenen Oberfläche unter Beachtung des öffentlichen Interesses.ñ 

Pflug (1998) definiert Rekultivierung wie folgt: ĂRekultivierung ist die Wiederherstellung einer neuen Kultur-

landschaft nach schwerwiegender Störung oder Zerstörung der alten Kulturlandschaft durch menschliche Ein-

griffe.ñ16 

Nach dieser Begriffsdefinition ist die Wiedernutzbarmachung (WNM) als Teil des gesamten Rekultivierungs-

prozesses zu verstehen.17 Das Wort Rekultivierung hat sich auch als Synonym für die Wiedernutzbarmachung 

von Braunkohlentagebaugebieten eingebürgert, bergrechtlich ist aber der Begriff Wiedernutzbarmachung 

(WNM) korrekt. Rekultivierung wird dagegen im Kontext der Wiedernutzbarmachung in der Regel auf eine 

Wiederherstellung von Flächen für forst- und landwirtschaftliche Zwecke bezogen, im Gegensatz zur Renatu-

rierung. Eine Renaturierung hat demgegenüber die Schaffung naturnaher Lebensräume zum Ziel.  

In der Bundesrepublik Deutschland hat die Kosten der WNM alleinig der Eigner der Braunkohlentagebaue zu 

tragen, eine staatliche Subventionierung ist nicht gegeben. Dafür muss der Bergwerkseigner Rückstellungen 

tätigen, insbesondere für die langjährige Wiedernutzbarmachung nach Beendigung der Kohleförderung. Die 

Kontrolle dieser Rückstellungen obliegt entsprechenden Landesbehörden. Davon ausgenommen ist die 

Braunkohlesanierung von Tagebauen der ehemaligen DDR, die nach der Wiedervereinigung stillgelegt wor-

den sind, und auch von davor stillgelegten, nicht wiedernutzbar gemachten Tagebauen. Deren Wiedernutz-

barmachung liegt in der Obhut der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 

(LMBV), einer steuergeldfinanzierten Gesellschaft, die dem Bundesfinanzministerium zugeordnet ist. 

Für das vorliegende Gutachten ist der Erfahrungsschatz der LMBV bei der Wiedernutzbarmachung von Braun-

kohlebergbaufolgelandschaften v. a. in den ostdeutschen Revieren von Belang. Darauf können private Braun-

kohlentagebaubetreiber bei ihren WNM-Maßnahmen aufbauen, besonders im Lausitzer und Mitteldeutschen 

Revier. Die LMBV kooperiert mit der LEAG und MIBRAG und hat teilweise auch die Obhut über alte Teilflächen 

aktiver Tagebaue, z. B. im Tagebau Welzow-Süd im Lausitzer Revier. Im Rheinischen Revier besitzt RWE 

jahrzehntelange Erfahrungen mit der Wiedernutzbarmachung ehemaliger Braunkohlentagebaue. 

Die komplexen Aspekte der Wiedernutzbarmachung deutscher Braunkohlentagebaue bzw. der Braunkohlesa-

nierung sind in zwei umfangreichen Kompendien dargestellt.18 Die grundlegende Gestaltung der Berg-

baufolgelandschaft wird unter Wahrung des öffentlichen Interesses bereits im Braunkohlenplan beschrieben. 

Das öffentliche Interesse wird in erster Linie durch eine öffentliche Beteiligung an Braunkohlenplanverfahren 

gewahrt, wobei für die Planfassung seitens der verantwortlichen Landesbehörden eine Abwägung der einge-

gangenen Anregungen und Bedenken zu erfolgen hat. Das betrifft auch Fortschreibungen von Braunkohleplä-

nen. Die Beschreibungen aktiver Tagebaue der deutschen Braunkohlereviere in Kapitel 4 zeigen Abbildungen 

zu geplanten Bergbaufolgelandschaften.  

Die Planung der Bergbaufolgelandschaft berücksichtigt in erster Linie die Wiederherstellung von Bodenflächen 

und die Gestaltung des Tagebaurestlochs. Bodenflächen umfassen landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche 

und naturnahe Flächen sowie sonstige Nutzflächen im Bereich der Tagebau- und Tagebaurandflächen. In der 

Regel wird dabei eine Wiederherstellung der proportionalen Flächenanteile angestrebt, wie sie vor dem Tage-

bauaufschluss anzutreffen waren.  

 
16 Pflug (1998), S. 2. 

17 Pflug (1998), S. 2. 

18 Drebenstedt & Kuyumcu (2014); Pflug (1998) 
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Einen Überblick über komplexe weitere Vorbereitungsmaßnahmen des Substrats für die nachbergbauliche 

Nutzung, wie z. B. Pionierbegrünung, geeignete Gewächsfolgen für forstwirtschaftliche Nutzflächen u. v. a. 

geben z. B. Drebenstedt & Kuyumcu (2014). Dabei sind revierspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen, 

wie z. B. die Verfügbarkeit von Löß für WNM-Maßnahmen, die im Rheinischen Revier potenziell gegeben ist, 

im Lausitzer Revier jedoch nicht. 
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Quelle: Vorsorgevereinbarung LEAG-Freistaat Sachsen (2018): Vorsorgevereinbarung zur Sicherung der Wiedemutzbarmachungs- so-

wie etwaiger Nachsorgeverpþichtungen f¿r die Tagebaue Nochten und Reichwalde (ĂVorsorgevereinbarung Nochten/Reichwaldeñ). 

https://www.oba.sachsen.de/download/Vorsorgevereinbarung_LEAG.pdf [Letzter Zugriff 20.11.2019].  

Box 2: Beispielhafte Gliederung der Rückstellungen bei der LEAG  
 
1. Rückstellung für Rekultivierung von Tagebauflächen und Wiederherstellung von Tagebaurandflächen 

¶ Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen 

¶ Anlage und Bepflanzung von forstwirtschaftlichen Nutzflächen 

¶ Anlage, Gestaltung oder Herrichtung von Flächen für Naturschutz, von Sukzessionsflächen u. ä. 

¶ Vorbereitung von sonstigen Nutzflächen, gemäß den Festlegungen im Braunkohlenplan 

 

2. Rückstellung für die Restraumgestaltung 

¶ Aktivitäten für die bergmännische Restraumgestaltung, außer der geotechnischen Sicherung der 

Innenkippen 

¶ Aktivitäten für die wasserwirtschaftliche Restraumgestaltung 

¶ Aktivitäten für die damit verbundene Flurneuordnung 

¶ Aktivitäten zur landschaftlichen Einbindung des Restraumes 

 

3. Rückstellung für wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen 

¶ Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Minderung der Auswirkung auf die oberirdischen Gewässer 

und auf Grundwasser abhängige Landökosysteme im Umfeld des Tagebaus 

 

Die Dauer der Maßnahmen erstreckt sich bis zur Erreichung des natürlichen Grundwasserspiegels 

bzw. sich langfristig selbst regulierender wasserwirtschaftlicher Verhältnisse im Umfeld des Tage-

baus. 

 

4. Rückstellung für Rückbauverpflichtungen 

Dazu gehört der Rückbau von Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen und keiner späteren Nach-

nutzung zugeführt werden können. Das umfasst: 

¶ Tagebaugroßgeräte, Bandanlagen und Gleise 

¶ Anlagen des Bahnbetriebes und Gleistrassen 

¶ Bauliche Anlagen einschließlich Ver- und Entsorgungsnetze 

¶ Obertägige wasserwirtschaftliche Anlagen 

¶ Energieanlagen 

¶ Verwahrung unterirdischer Hohlräume (z. B. Schächte, Strecken, Brunnen und Pegel) 

 

5. Rückstellung für Schäden infolge Grundwasserabsenkungen 

Setzungsbedingt geringfügige Bodenabsenkungen und Entzug pflanzenverfügbaren Grundwassers 

bzw. Bodenbewegungen infolge von Grundwasserwiederanstieg können zu Schäden an Bauwerken 

und Flächen führen, die über Rückstellungen zu entschädigen sind. Dazu gehören: 

¶ Schäden an Gebäuden 

¶ Schäden auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

¶ Schäden auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und  

¶ Schäden auf sonstigen Flächen 

 

6. Rückstellungen für den Werksdienst/Personalkosten des Wiedernutzbarmachungsmanagements 

¶ Planungskosten 

¶ Projektüberwachung 

¶ Kontroll- und Sicherheitspersonalkosten 

https://www.oba.sachsen.de/download/Vorsorgevereinbarung_LEAG.pdf
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Die Restlochgestaltung umfasst in erster Linie die Herstellung des Tagebaurestsees und zugehöriger wasser-

wirtschaftlicher und nachnutzungsspezifischer Anlagen. Die Herstellung des Tagebaurestsees erfordert vor 

allem geotechnische Maßnahmen zur Gewährleistung der Standsicherheit, v. a. des kippenseitigen Bereichs, 

Flutungsmaßnahmen zur Restseebefüllung und die Herstellung der geplanten Gewässerqualität. Letzteres 

betrifft hauptsächlich die Neutralisierung des Restlochgewässers, die sich durch den Zustrom von saurem 

Wasser aus dem tertiären Grundwasserleiter und dem Kippenbereich bei der Restlochflutung erforderlich 

macht. Die Möglichkeiten der Restlochflutung durch Fremdwasserzufluss aus Gewässern der Region und die 

Herstellung der Standsicherheit sind ebenfalls revierspezifisch. Der Zeitraum bis zum Abschluss der nach-

bergbaulichen Rekultivierung wird vor allem durch den Abschluss der Restlochflutung vorgegeben, die je nach 

Restlochgröße und revierspezifischem Wasserhaushalt mehrere Jahre bis Jahrzehnte umfassen wird.  

Im Fall von großflächigen und über Jahrzehnte betriebenen Braunkohlentagebauen sind einerseits abbaube-

gleitende Rekultivierungsmaßnahmen und andererseits eine Rekultivierung nach Beendigung der Kohleförde-

rung zu betrachten. Abbaubegleitende Rekultivierungsmaßnahmen dienen zum Austausch für Flächen, die im 

Tagebauvorfeld devastiert werden und erfüllen damit bereits sukzessive Wiedernutzbarmachungsverpflichtun-

gen. Die Austauschflächen befinden sich in durch Absetzer und Planierungen endgestalteten Kippenberei-

chen.  

Das Ausmaß der Flächeninanspruchnahme von Braunkohlentagebauen und der erforderlichen Aufwendun-

gen für die nachbergbauliche Rekultivierung machen deshalb je nach Tagebaugröße und Planung der Berg-

baufolgelandschaft Rückstellungen für die Wiedernutzbarmachung in der Größenordnung von mehreren hun-

dert Millionen Euro oder mehr erforderlich.  

Die Rückstellungen für Maßnahmen der Wiedernutzbarmachung nach Einstellung der Kohlegewinnung sind 

in den deutschen Braunkohlerevieren bzw. seitens der Bergbautreibenden nicht einheitlich gegliedert (siehe 

Box 2 für die beispielhafte Gliederung der LEAG im Lausitzer Revier). 

4.2  Lausitzer Revier  

Im Lausitzer Revier befinden sich gegenwärtig insgesamt vier aktive Braunkohlentagebaue: die Tagebaue 

Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde (Abbildung 11 und Abbildung 12). Im Tagebau Cottbus-

Nord wurde die Kohleförderung bereits Ende 2015 eingestellt und die Wiedernutzbarmachung eingeleitet. Der 

Tagebau Jänschwalde hat nur noch für den Abbau genehmigte Kohlevorräte von ca. 50 Mio. t, die einem 

Abbauzeitraum von maximal etwa 5 Jahren entsprechen. Mit der Auskohlung und dem Erreichen der planmä-

ßigen Endstellung in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts werden die Wiedernutzbarmachung und Rekulti-

vierung ebenfalls planmäßig durch die LEAG realisiert werden. Eine Betrachtung des Tagebaus im Sinne des 

Auftrags zum Gutachten ist daher nicht erforderlich. Betreiber bzw. Bergwerkseigner aller genannten Tage-

baue ist die LEAG. 
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Abbildung 11: Revierkarte Lausitzer Braunkohlerevier. Rote Ellipsen ï Braunkohlekraftwerke. 
Die etwa Ost-West verlaufende, gestrichelte, graue Linie markiert die Grenze zwischen Brandenburg im Norden und Sachsen.19 

 
19 DEBRIV (2017b) 
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Nach dem neuen Revierkonzept der LEAG vom März 2017 ist für den Tagebau Jänschwalde eine Fortführung 

der Braunkohleförderung lediglich bis 2023 vorgesehen.20 Aufgrund einer Klage von Umwelthilfe und Grüner 

Liga wegen einer fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung hatte das Verwaltungsgericht Cottbus den Betrieb 

zum 1. September 2019 vorläufig gestoppt. Daraufhin wurde die Kohleförderung eingestellt und der Tagebau 

in den Sicherheitsbetrieb überführt. Zum gegenwärtigen Stand kann die notwendige Umweltverträglichkeits-

prüfung laut LBGR nicht bis zum Jahresende abgeschlossen werden.21 Damit verschiebt sich die zum 

01.01.2020 geplante Zulassung zur weiteren Kohleförderung. Es ist aus Sicht der Gutachter aber nicht abseh-

bar, dass diese Verschiebung die Kohleförderung im Tagebau signifikant über 2023 hinaus verlängert.  

Erfahrungsgemäß wird in der finalen Auskohlungsphase mit einer Dauer von etwa 5 Jahren abbaubegleitend die 

für die Dauer der Wiedernutzbarmachungsphase zentrale und den Sicherheitsvorgaben entsprechende Rest-

lochkonfiguration hergestellt. Durch die abbaubegleitende Fahrweise werden dafür die kosteneffizienten Tage-

baugroßgeräte genutzt. Eine kurzfristige, vorzeitige Beendigung des Kohleabbaus würde diese geordnete Kopp-

lung von Auskohlung und Wiedernutzbarmachung technologisch, planungsrechtlich und kostenseitig erheblich 

negativ beeinflussen. Das lässt eine kurzfristige, vorzeitige Beendigung des Kohleabbaus im Tagebau Jänsch-

walde objektiv als nicht zweckmäßig erscheinen. Zudem ist eine völlige Stilllegung des benachbarten Kraftwer-

kes Jänschwalde in der verbleibenden, genehmigten Laufzeit des Tagebaus Jänschwalde nicht vorgesehen. 

Somit liegt der Tagebau Jänschwalde hinsichtlich der Folgen einer vorzeitigen Beendigung der Kohleförderung 

außerhalb der in diesem Gutachten zu betrachtenden Zeiträume und wird im Folgenden nicht detailliert berück-

sichtigt. 

Im Lausitzer Revier existiert außerdem eine Vielzahl ehemaliger Tagebaue. Zu deren Sicherung und Wie-

dernutzbarmachung wurde 1994 die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) 

gegründet (Abbildung 12). Im Ergebnis der Flutung ehemaliger Tagebaurestlöcher und deren bisheriger Um-

wandlung in teilweise miteinander verbundene Seen entstand das Lausitzer Seenland, das sich zu Europas 

größter künstlicher Seenplatte entwickeln soll.  

Der nördlichste Tagebau Jänschwalde liegt etwa 52 km Luftlinie vom südlichsten Tagebau Reichwalde ent-

fernt. Der westlichste Tagebau Welzow-Süd befindet sich ungefähr auf hälftiger Länge zu dieser Luftlinie und 

ist zirka 30 km westlich davon gelegen. Die Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd befinden sich auf dem 

Territorium des Bundeslandes Brandenburg, wobei südliche Anteile der gegenwärtigen Genehmigungsfläche 

für Welzow-Süd im angrenzenden Freistaat Sachsen liegen (Abbildung 12). Daraus ergibt sich als Aufsichts-

behörde für Welzow-Süd sowohl eine Zuständigkeit des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

Brandenburg (LBGR) als auch des Sächsischen Oberbergamtes. Die Tagebaue Nochten und Reichwalde 

liegen im Freistaat Sachsen.  

 
20 LEAG (2018) 

21 RBB (2019) 
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Abbildung 12: Revierkarte Lausitzer Braunkohlerevier Stand um 2010 entsprechend Stand der Braunkohlenpläne vor neuem Revierkon-
zept der LEAG von 2017, mit Kohlenverbindungsbahn und Sanierungsbergbau der LMBV (ehemalige Tagebaue)22 

Die kohleführenden Ablagerungen des Reviers sind tertiären (miozänen) Alters (Abbildung 13). Diese werden 

von quartären Schichten überlagert, die überwiegend pleistozänes Alter haben. Abbauziel ist der weit aushal-

tende zweite Miozäne Flözkomplex, der auch als zweiter Lausitzer Flözhorizont bezeichnet wird. Der überla-

gernde erste Flözkomplex ist weniger weit verbreitet und geringmächtiger. Er wird nur im Tagebau Nochten 

mitgewonnen. Der dritte und vierte miozäne Flözkomplex lagern für eine wirtschaftliche Gewinnung im Tage-

baubetrieb zu tief.  

 
22 Krupp (2012), modifiziert und erläutert von EMCP 
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Abbildung 13: Lithostratigraphisches Richtprofil für das Tertiär im Lausitzer Braunkohlerevier23 

Der zweite miozäne Flözkomplex zeichnet sich durch eine weit aushaltende flache Lagerung bei relativ ge-

ringfügigen Mächtigkeitsschwankungen aus. Bruchtektonische Störungen sind im Tagebaubereich in der Re-

gel geringfügig ausgeprägt und Störungen der kohleführenden Ablagerungen durch pleistozäne Inlandverei-

sung räumlich eng begrenzt. Diese geologischen Rahmenbedingungen ermöglichen eine besondere Art der 

Abraumgewinnung mittels der sogenannten Förderbrückentechnologie, welche bei der Kohlegewinnung in 

Deutschland nur im Lausitzer Revier Anwendung findet (Abbildung 14).  

 
23 Franke (2019), Ergänzungen EMCP 
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Abbildung 14: Abbauschema der Förderbrückentechnologie im Lausitzer Revier24 

Im Vorschnittbetrieb werden zuerst die oberflächennahen und für Rekultivierungszwecke besser geeigneten 

quartären Ablagerungen teilweise zusammen mit tertiären Ablagerungen mit Schaufel- und Eimerkettenbag-

gern abgetragen und auf Förderbändern entlang der Tagebauränder zu den Absetzern transportiert. Im Ab-

setzerbetrieb werden diese schließlich auf die für Rekultivierungszwecke ungeeigneten Abraum- bzw. Innen-

kippen der tertiären Deckschichten aufgeschüttet. Das Gros der tertiären Deckschichten über dem zweiten 

Lausitzer Flözhorizont wird schließlich im Hoch- und Tiefschnitt abgebaut, auf die Abraumförderbrücke aufge-

geben und auf dem tagebautiefsten ausgekohlten Flözniveau sukzessive in mehreren Schüttebenen abge-

schüttet. Das Ergebnis ist eine Fläche von tertiären Abraumkippen, die am Tagebauende sukzessive im Ab-

setzerbetrieb mit quartärem Abraum überdeckt und schließlich der abbaubegleitenden Wiedernutzbarma-

chung zugeführt werden.  

Die Abraumförderbrücken lagern und laufen auf Gleisen, die auf einer baggerseitigen und einer kippenseitigen 

Ebene verlegt sind und im Verlauf des Kohleabbaus ständig gerückt werden müssen (Abbildung 15). Der 

Kohleabbau verläuft entlang der Tagebaufront, wobei sich die Fördergeräte zwischen den Tagebauflanken hin 

und her bewegen, dem sogenannten Parallelabbau. Der eigentliche Kohleabbau erfolgt im Grubenbetrieb mit 

Schaufel- und Eimerkettenbaggern, die die Kohle auf Bandanlagen aufgeben (Abbildung 15). Die Bandanla-

gen fördern die Kohle direkt in die Kraftwerke oder zu Verladestationen der unternehmenseigenen Kohlever-

bindungsbahn, bzw. zu Braunkohlenlagerplätzen.  

 
24 LEAG (2019a) 
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Abbildung 15: Panoramen Tagebau Welzow-Süd mit aktivem Abbaubereich  
Oben rechts Anschnitt miozäner Ablagerungen mit horizontaler Lagerung und schwarzen Kohleflözen. Darunter Kohleabbaustrossen mit 
Kohlentransportbandanlage. Abraumverkippung durch Abraumförderbrücke.25 

Die Kohlequalität der aktiven Tagebaue ist unterschiedlich (vgl. Tabelle 6). Dementsprechend werden die 

Kraftwerke per Kohleverbindungsbahn durch einen Kohlenmix aus verschiedenen Tagebauen beschickt (Ab-

bildung 12). Die gegenwärtige Gleislänge der für 25 t Achslast und in Regelspurweite ausgelegten Kohlever-

bindungsbahn beträgt zwischen 300 und 400 km, wobei mehr als die Hälfte zweigleisig ausgebaut ist. Die 

Kohleverbindungsbahn transportiert zu mehr als 90 % Rohbraunkohle, daneben Kohleveredelungsprodukte 

und Kraftwerksreststoffe wie Asche und Gips aus den Rauchgasentschwefelungsanlagen. Asche- und Gipsde-

ponien befinden sich in den Tagebauen Jänschwalde und Nochten.  

 Heizwert  Wassergehalt Schwefel- 
gehalt 

Ascheanteil Abraum/Kohle- 
verhältnis 

 [kJ/kg] [%] [%] [%] [m3/t] 

Lausitzer Revier 7.800 é 10.000 49 é 58 0,2 é 1,5 2,5 é 15,0  

Tagebau Jänsch-
walde 

8.400 51 0,9 12 9,3 : 1 

Tagebau Welzow-Süd 8.800 55 0,7 6 5,9 : 1 

Tagebau Nochten 8.600 56 0,5 5 5,4 : 1 

Tagebau Reichwalde 8.400 55 1,2 8 4,3 : 1 

Tabelle 6: Kohlequalitäten der Tagebaue im Lausitzer Revier26 

Kohlelagerplätze und Kohleverbindungsbahn dienen auch der Überbrückung von Abbauunterbrechungen 

durch zyklisch erforderliche Wartungsarbeiten an den Fördergeräten und Förderanlagen oder Havarien bzw. 

wetterbedingte Beeinträchtigungen des Kohleabbaus. Braunkohlenlagerplätze befinden sich an allen vier Ta-

gebauen und den drei großen Kraftwerkstandorten Boxberg, Jänschwalde und Schwarze Pumpe.  

 
25 EMCP 

26 EMCP, Zusammenstellung aus zahleichen Quellen 
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Die wasserwirtschaftlichen Einrichtungen zur Tagebauentwässerung umfassen Filterbrunnen, Grubenwasser-

behandlungsanlagen, Leitungen für Grubenwasser und gereinigtes Wasser, Grundwassermessstellen sowie 

Dichtwände. Die Tagebauentwässerung erfolgt durch Grundwasserabsenkung über Filterbrunnen. Die LEAG 

betreibt dazu gegenwärtig rund 3.000 Filterbrunnen an den Tagebauen.27 Diese fördern jährlich etwa 

370 Mio. m³ Grundwasser an die Oberfläche. Davon werden 47 % zur Stützung des regionalen und 16 % zur 

Stützung des lokalen Wasserhaushaltes wieder eingespeist. Die verbleibenden 37 % werden in erster Linie in 

den betriebseigenen Kraftwerken zur Dampferzeugung und als Kühlwasser genutzt, was eine zusätzliche 

Wasserentnahme aus Flüssen erübrigt. Der kleinere Teil davon wird als Brauch- und Trinkwasser genutzt.  

Aufgrund des signifikanten Gehaltes an gelöstem zweiwertigem Eisen und dessen Oxidation beim Kontakt mit 

der Atmosphäre neigt das gehobene Wasser zur Bildung schwerlöslicher brauner Eisenhydroxide in Form von 

Schwebfracht und Niederschlägen (āVerockerungó). Deshalb wird das Grubenwasser vor Einleitung in umlie-

gende Gewässer in insgesamt sieben Grubenwasserreinigungs- bzw. Grubenwasserbehandlungsanlagen be-

handelt bzw. gereinigt. Dabei wird das Eisenhydroxid für die Einleitung in umliegende Gewässer bis unter den 

Genehmigungswert effektiv ausgefällt und der pH-Wert in den neutralen Bereich verschoben.  

Der regionale Vorfluter ist die Spree. Das Problem der Bildung sichtbarer Eisenhydroxid-Niederschläge in 

Teilabschnitten der Spree und ihrer Zuflüsse liegt im Grundwasserwiederanstieg v. a. im Kippenbereich ehe-

maliger Tagebaue des Reviers und der damit in Zusammenhang stehenden Mobilisierung und Oxidation von 

Eisen. Dieser Aspekt ist auch bei der laufenden und zukünftigen Wiedernutzbarmachung von Tagebauen der 

LEAG zu berücksichtigen. Dort ist bereits in den nächsten Jahren von einem Grundwasserwiederanstieg mit 

signifikanter Fläche auszugehen, z. B. im ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord und in ehemaligen Abbauberei-

chen des Tagebaus Welzow-Süd.  

Weiterhin ist im Lausitzer Revier ein signifikanter Sulfateintrag in die Vorfluter zu verzeichnen. Dieser geht auf 

die Oxidation des Sulfidschwefels vor allem in Kippenbereichen zurück. Da die Kippen in den aktiven Tage-

bauen der LEAG aus Standsicherheitsgründen noch über Jahre hinweg entwässert werden müssen, stammt 

die Sulfatbelastung im Revier zu etwa 60 % aus den LEAG-Tagebauen und zu 40 % aus dem Altbergbau.28 

Im Gegensatz zur Bereinigung von Eisenhydroxid ist eine relevante Abtrennung des Sulfats gegenwärtig ver-

fahrenstechnisch und ökonomisch nicht machbar. Konsens der zuständigen Wasserbehörden ist deshalb eine 

Sulfatlaststeuerung der Spree, welche die genehmigte Wassernutzung nicht negativ beeinflusst. Dabei arbei-

ten LMBV und LEAG zusammen.  

Eine Besonderheit des Lausitzer Reviers ist die verbreitete Anwendung der Dichtwandtechnik (Abbildung 16 

und Abbildung 17). Dabei werden in unmittelbarer Tagebaunähe bis zu über 100 m tiefe, senkrechte Dicht-

wände eingebracht, um den Radius des Grundwasserabsenkungstrichters um den Tagebau stark zu reduzie-

ren und tagebaunahe Gewässer und daran gekoppelte Biotope zu erhalten. Im Zuge der Wiedernutzbarma-

chung ist beim kontrollierten Grundwasserwiederanstieg ggf. eine Perforation der Dichtwände erforderlich. 

 
27 LEAG (2019b)  

28 Inst. f. Wasser u. Boden Dr. Uhlmann (2015)  
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Abbildung 16: Prinzip der Dichtwandtechnik29 

 

Abbildung 17: Dichtwandtechnik im Lausitzer Revier30 

Eine weitere Besonderheit des Lausitzer Reviers ist die Anfälligkeit von Kippen in Tagebaurestlöchern für das 

sogenannte Setzungsfließen beim Grundwasserwiederanstieg bzw. der Flutung der Tagebaurestlöcher. Das 

ist durch die petrographischen Eigenschaften des tertiären Abraums bedingt, der sich aus eng gestuften Fein- 

und Mittelsanden mit gut gerundeten Körnern auszeichnet. Dazu kommt deren lockere Lagerung im Kippen-

bereich, welche durch Verflüssigungsprozesse der Kippensande beim Grundwasserwiederanstieg zu einem 

plötzlichen und katastrophalen Standsicherheitsversagen führen kann. Das erfordert einen erhöhten Aufwand 

zur Verfestigung der Kippenbereiche in Restlöchern. Technologisch wird dies durch das sogenannte Rüttel-

druckverfahren oder durch Sprengverdichtung erreicht (Abbildung 18). Zur abschließenden Herstellung der 

geotechnischen Trittsicherheit werden verdichtete und Uferbereiche mittels Fallgewichtsverdichtung gesichert. 

 
29 Vattenfall (Archiv EMCP, online nicht mehr verfügbar) 

30 Vattenfall (Archiv EMCP, online nicht mehr verfügbar) 
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Abbildung 18: Schema der Rütteldruckverdichtung (RDV) 
Oben Herstellung eines RDV-Dammes. Unten stabilisierte Situation im Restsee nach Setzungsfließen im Vorfeld des RDV-Damms31 

Aufgrund der klimatischen Ausprägung, des ausgedehnten Braunkohletagebaubetriebes im Lausitzer Revier 

seit den 1950er Jahren und der Braunkohlesanierung haben sich revierspezifische Besonderheiten beim Was-

 
31 Schreyer et al. (2017) 
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serbedarf und der Restseebefüllung ergeben. Das Klima der Lausitz ist im Gegensatz zum übrigen Deutsch-

land deutlich kontinentaler und fällt damit trockener aus.32 In Trockenperioden findet wenig bis keine Grund-

wasserneubildung statt und gerade über Wasserflächen verdunstet mehr, als im Mittel an Niederschlägen 

anfällt.  

Der Braunkohlebergbau hat weiträumige Grundwasserabsenkungen und damit verbundene Sümpfungswas-

sereinleitungen in das Spree-Einzugsgebiet zur Folge. Die Sümpfungswassereinleitungen betrugen über Jahr-

zehnte hinweg durchschnittlich 12 m³/s, das entspricht etwa 380 Mio. m³/a. Derzeit werden ca. 265 Mio. m³/a 

Sümpfungswässer aus den Tagebauen der LEAG in die regionale Vorflut eingeleitet, was etwa 72 % der durch 

rund 3.000 Filterbrunnen gehobenen Wassermenge von 370 Mio. m³/a entspricht (47 % Stützung des regio-

nalen Wasserhaushalts +25 % Einleitung aus der Wassernutzung des Sümpfungswassers).33  

Nach Auslaufen der Kohleförderung in den Tagebauen der LEAG, einschließlich des bereits stillgelegten Ta-

gebaus Cottbus-Nord, sind laut aktuellen Braunkohleplänen Tagebaurestseen mit einer Gesamtfläche von ca. 

7.900 ha herzustellen. Dafür sind zur Restseeauffüllung rund 2.000 Mio. m³ Wasser und zur begleitenden 

Porenraumauffüllung im gewachsenen und durch Kippen verfüllten Grundwasserabsenkungsbereich rund 

2.500 Mio. m³ Wasser erforderlich.34  

Die Braunkohlesanierung der LMBV hat mit der Schaffung des Lausitzer Seenlands rund 14.800 ha an Tage-

baurestseefläche kontrolliert hergestellt. Dafür wurden bis heute zirka 1.900 Mio. m³ Wasser aus der Vorflut 

entnommen und 800 Mio. m³ zurückgeleitet. Die Restseeflutung hat also bisher etwa 1.100 Mio. m³ Wasser 

aus der Vorflut konsumiert. Damit wird deutlich, dass eine zeitlich und auch ökonomisch überschaubare Rest-

seeflutung nur durch Fremdflutung realisierbar ist. Zur Stützung der Fremdflutung ist die Einleitung von Sümp-

fungswasser wesentlich. Andererseits besteht im Zusammenhang mit mehrjährigen Trockenperioden das Po-

tenzial längerfristiger Niedrigstwasserstände der Spree im mittelbrandenburgisch-berlinerischen Bereich.  

Gegenwärtig ist das geplante Flutungsszenario der Restseen, inklusive der zur Braunkohlesanierung der 

LMBV zählenden Restseen, zeitlich gestaffelt. Im Fall eines zeitlich stark vorgezogenen Ausstiegs aus der 

Braunkohleverstromung würde diese zeitliche Staffelung reduziert und der regionale Wasserhaushalt unter 

Umständen stark überstrapaziert.  

Der Braunkohleabbau erfolgt zur Verstromung. Die Kohleveredelung am Standort Schwarze Pumpe hat un-

tergeordnete Bedeutung und ist rückgängig. In unmittelbarer Nähe des Lausitzer Reviers sind drei Braunkoh-

lekraftwerke in Betrieb: Boxberg, Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Diese werden ausschließlich von Ta-

gebauen des Lausitzer Reviers versorgt, sind Eigentum der LEAG und werden auch von der LEAG betrieben. 

Darüber hinaus werden auch das Heizkraftwerk Cottbus und das Heizkraftwerk Frankfurt (Oder) mit Braun-

kohle aus dem Lausitzer Revier beliefert. Für beide Heizkraftwerke ist der mittelfristige Ausstieg aus der Braun-

kohle jedoch bereits geplant. Während das Heizkraftwerk (HKW) in Cottbus bis 2022 vollständig auf Gas um-

gestellt werden soll,35 läuft der Kohlenliefervertrag für das HKW Frankfurt (Oder) im Jahr 2023 aus. Die Stadt-

werke errichten bereits ein Gasheizkraftwerk, welches das heutige Braunkohlenkraftwerk dann ersetzen soll.36 

Die jüngsten Blöcke sind im Jahr 2000 bzw. 2012 (Block Q bzw. R in Boxberg) in Betrieb genommen worden. 

Insgesamt haben alle heute aktiven Kraftwerke, die mit Braunkohlen aus dem Lausitzer Revier versorgt wer-

den, eine Nettoleistung von 6.836 MW. Der folgende Steckbrief gibt eine Übersicht über die zentralen Daten 

der Kraftwerke. 

 
32 z. B. Drebenstedt K. & Kuyumcu M. (2014), Pohle (2014) 

33 LEAG (2019b)  

34 Fritze (2019)  

35 Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus mbH (2019) 

36 MOZ (2018) 
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Übersicht über die Kraftwerke im Lausitzer Revier37 
       
       
Kraftwerk:  Boxberg  Kraftwerk:  Jänschwalde 

Standort:  Boxberg  Standort:  Peitz 

Bundesland:  Sachsen  Bundesland:  Brandenburg 

Nettoleistung:  2.427 MW  Nettoleistung:  2.790 MW 

Eigentümer:  Lausitz Energie Kraftwerke AG  Eigentümer:  Lausitz Energie Kraftwerke AG 

       
Kraftwerk:  Schwarze Pumpe  Kraftwerk:  Heizkraftwerk FFO 

Standort:  Spremberg  Standort:  Frankfurt Oder 

Bundesland:  Brandenburg  Bundesland:  Brandenburg 

Nettoleistung:  1.500 MW  Nettoleistung:  45 MW 

Eigentümer:  Lausitz Energie Kraftwerke AG  Eigentümer:  Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH 

       
Kraftwerk:  HKW Cottbus     
Standort:  Cottbus     
Bundesland:  Brandenburg     
Nettoleistung:  74 MW     
Eigentümer: 

 

HKW Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus 
mbH     

              

Tabelle 7: Kraftwerkesteckbrief für das Lausitzer Revier 

Die Anforderungen der Kraftwerke bzw. der jeweiligen Kraftwerksblöcke an die Kohlequalität sind unterschied-

lich. Aufgrund der in Tabelle 6 gezeigten unterschiedlichen Kohlequalitäten machen sich unterschiedliche Koh-

lemischungen erforderlich. Nach dem geplanten Auslaufen des Tagebaus Jänschwalde bis 2023 spielt für die 

Zusammensetzung der Kohlemischungen die Kohle aus dem Tagebau Reichwalde eine Schlüsselrolle.  

Im Vergleich zur Kohle aus den anderen Tagebauen der LEAG neigt die Reichwalder Kohle bei der Verbren-

nung in den Kraftwerken zu verstärkter Verschlackung. Dies ist in erster Linie durch den höheren Gehalt an 

Eisen- und Schwefelverbindungen bedingt, der in dem vergleichsweise hohen durchschnittlichen Schwefel-

gehalt von 1,2 % deutlich wird. Die Kohle aus dem Tagebau Reichwalde kann deshalb zu maximal 11 % dem 

Kohlemix für das Kraftwerk Jänschwalde mit den ältesten Kraftwerksblöcken des Reviers zugegeben werden. 

Für die Kraftwerksblöcke im Kraftwerk Schwarze Pumpe beträgt der Anteil maximal 40 % und für die Blöcke 

N und P des Kraftwerks Boxberg maximal 30 %. Für die moderneren Blöcke Q und R von Boxberg kann der 

Anteil von Kohle aus Reichwalde nach dem Kenntnisstand von 2016 maximal 50 % betragen.38 Tabelle 8 zeigt 

die Rohkohleverteilung der Tagebaue auf Kraftwerke im Lausitzer Revier im Jahr 2016 (das in der Tabelle 

noch aufgeführte, von Vattenfall betriebene Berliner Heizkraftwerk Klingenberg wurde 2017 auf Erdgas umge-

stellt).  

 
37 Quelle der Daten in den Steckbriefen: B E T-Kraftwerksdatenbank, Kraftwerksliste der BNetzA vom 07.03.2019. Aufgeführt werden 

nur Blöcke, die sich noch in Betrieb oder in Sicherheitsbereitschaft befinden und die eine Nettoleistung von über 10 MW haben. 

38 EMCP 
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Tagebaue 

Nochten Jänschwalde Reichwalde Welzow-Süd Summe 

Kraftwerke Rohbraunkohle [Mio. t] 

Jänschwalde - 10,4 1,5 13,4 25,3 

Klingenberg - - - 1,4 1,4 

Schwarze Pumpe 5,3 - 4,0 2,8 12,1 

Boxberg 10,3 - 7,8 1,2 19,3 

Veredelung 1,0 - - 2,8 3,8 

Summe 16,6 10,4 13,3 21,6 61,9 

Tabelle 8: Rohkohleverteilung der Tagebaue auf Kraftwerke im Lausitzer Revier 201639 

Die Kraftwerksaschen und der Gips aus den Rauchgasentschwefelungsanlagen werden in den Tagebauen 

Jänschwalde und Nochten deponiert. Im Tagebau Jänschwalde dient dazu nach bereits erfolgter Stilllegung 

von Depot I Depot II, und zwar noch über den Zeitraum der Kohleförderung bis etwa 2023 hinaus. In Depot II 

sollen bis zum ursprünglich geplanten Auslaufen des Kraftwerks Jänschwalde bis Ende 2028 Kraftwerksrest-

stoffe aus dem Kraftwerk deponiert werden. Für den Zeitraum von 2020 bis 2030 ist zudem auch die Depo-

nierung von Reststoffen des Kraftwerkes Schwarze Pumpe vorgesehen. Die Tonzufuhr zur Abdichtung der 

Deponie ist bis etwa 2032 von der Tonhalde Welzow-Süd geplant.40 

Gegenwärtig erfolgt die Deponierung von Kraftwerksaschen und Gips aus den Kraftwerken Schwarze Pumpe 

und Boxberg auf der Innenkippe des Tagebaus Nochten. Aus den Kraftwerksreststoffen wird dort seit rund 25 

Jahren das Landschaftsbauwerk ĂSpreyer Höheñ geschaffen. 2039 soll der Einbau der Kraftwerksreststoffe 

enden. Der Ton für die Oberflächenabdichtung soll ab 2019 aus der Halde auf der Innenkippe des Tagebaus 

Nochten angeliefert werden.41 

4.2.1  Nochten  

Planungs- und Genehmigungsstand 

Der Tagebau Nochten befindet sich im Südosten des Lausitzer Reviers, auf dem Gebiet des Freistaates Sach-

sen. Er verläuft südlich bis westnordwestlich der Stadt Weißwasser/Oberlausitz und nur wenige Kilometer 

nördlich des Kraftwerks Boxberg Tagebaus und nordwestlich vom Tagebau Reichwalde (Abbildung 16).  

Für den Tagebau gilt der vom Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien aufgestellte Braun-

kohlenplan in Form der ersten Fortschreibung des Braunkohlenplans von 1994.42 Gegenstand ist die Erweite-

rung des bestehenden Abbaugebiets 1 (AG 1) um das Abbaugebiet 2 (AG 2). Im ursprünglichen Braunkoh-

lenplan (BKP) von 1994 wurde AG 2 noch als das Vorranggebiet für die Braunkohlegewinnung ausgewiesen.43  

Die erste Fortschreibung wurde am 22.10.2013 beantragt und am 05.03.2014 vom Freistaat Sachsen geneh-

migt. In diesem Zeitraum war der Tagebau im Eigentum von Vattenfall Europe. Der Rahmenbetriebsplan ist 

für AG 1 befristet zugelassen bis 31.12.2026.44  

Die erste Fortschreibung des BKP sieht eine Auskohlung von AG 1 bis etwa 2026 und für AG 2 von 2027 bis 

2045 vor (Abbildung 7). Die Inanspruchnahme des Abbaugebietes 2 würde eine Umsiedlung der Ortschaften 

 
39 Öko-Institut (2017) 

40 EMCP 

41 EMCP 

42 Braunkohleplan Tagebau Nochten, Fortschreibung (2014) 

43 Braunkohleplan Tagebau Nochten (1994) 

44 Tudeshki (2018) 



 

Gutachten: Folgekosten des Braunkohletagebaus und Bestimmung der entsprechenden Rückstellungen 57  
 

Mühlrose, Klein-Trebendorf, Schleife südlich der Bahn, Rohne und Mulkwitz sowie eine Unterbrechung bzw. 

Verlegung der Straßenverbindung TrebendorfïSchleifeïNeustadt/Spree erfordern. 

 

Abbildung 16: Luftbild Tagebau Nochten mit Stadt Weißwasser im Nordosten, Kraftwerk Boxberg im Süden, B 156 und westlicher Aus-
läufer Tagebau Reichwalde im Südosten. Stand 2016. Luftbildabdeckung nur für Freistaat Sachsen. Bildbreite etwa 17 km Nord-Süd 
und 15 km Ost-West.45 

 
45 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 
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Abbildung 17: Tagebau Nochten mit Abbaugebieten 1 und 2 und Grenze des Plangebietes (gelbe Linie) laut erster Fortschreibung BKP46 

Nach Übernahme durch die LEAG legte diese am 30. März 2017 ein neues Revierkonzept vor, das für den 

Tagebau Nochten die Reduzierung vorheriger Tagebauerweiterungen und geplanter Umsiedlungen vorsieht.47 

Für das neue Tagebaukonzept erfolgte am 22.06.2017 ein Aufstellungsbeschluss für eine zweite Fortschrei-

bung des Braunkohlenplans.48 Gegenwärtig erfolgt die Erarbeitung eines Entwurfs und Durchführung der Stra-

tegischen Umweltprüfung.  

Sonderfeld  

Aus den geologischen und geomorphologischen Verhältnissen und der daran gekoppelten Aufschlusshistorie 

des Tagebaus mittels Brückentechnologie ergibt sich ein sogenanntes Sonderfeld. Es enthält den Rand-

 
46 Braunkohleplan Tagebau Nochten, Fortschreibung (2014) 

47 LEAG (2018)  

48 Braunkohleplan Tagebau Nochten, 2. Fortschreibung, Aufstellungsbeschluss (2017) 
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schlauch von AG 1, der genehmigungstechnisch auch zu AG 1 gehört. Der übrige Teil des Sonderfeldes süd-

östlich der Ortschaft Mühlrose zählt zu AG 2. Für eine Tagebauführung unter Inanspruchnahme von AG 2 war 

eine Auskohlung des Sonderfeldes von etwa 2037 bis 2052 vorgesehen, als letzter Teilabschnitt von AG 2.  

Dieses Sonderfeld deckt sich offenbar weitgehend mit dem Sonderfeld Mühlrose, das im neuen Revierkonzept 

der LEAG von 2017 definiert wurde (Abbildung 18). Die Planfeststellung für das Sonderfeld Mühlrose steht 

noch aus. Tagebautechnologisch kann das Sonderfeld im Sinne des neuen Revierkonzepts zumindest teil-

weise nicht mit der Brückentechnologie gefahren werden. Vermutlich ist dafür die im Tagebau vorhandene 

mobile Fördertechnik ausreichend. Eine öffentlich zugängliche Planung dazu liegt nicht vor.  

Nach dem neuen Tagebaukonzept soll das bislang gesicherte Abbaugebiet 2 bis auf das Sonderfeld Mühlrose 

reduziert werden (Abbildung 19). Damit bleiben die Ortslagen Klein-Trebendorf, Schleife südlich der Bahn, 

Rohne und Mulkwitz erhalten. Im Vergleich zum derzeitigen Braunkohlenplan ergeben sich damit folgende 

weitere Eckpunkte: 

¶ Zur Grenze von Abbaugebiet 1 bis Anschluss an das Sonderfeld Mühlrose soll wieder die für die Stand-

sicherheit und den Immissionsschutz relevante Sicherheitslinie eingefügt werden. 

¶ Das Sonderfeld Mühlrose soll mit einer Abbaugrenze und einer zugehörigen Sicherheitslinie festgelegt 

werden. 

¶ Von den bislang geplanten Umsiedlungen ist lediglich die von Mühlrose weiterhin erforderlich. 

¶ Die Straßenverbindung TrebendorfïSchleifeïNeustadt/Spree wird nicht mehr bergbaulich in Anspruch 

genommen. 

¶ Der Fluss Struga muss nicht mehr verlegt werden. 

¶ Die Bergbaufolgelandschaft soll der neuen Abbau- und Restlochkonfiguration angepasst werden. 

 

Abbildung 19: Tagebau Nochten mit Sonderfeld Mühlrose nach neuem Revierkonzept der LEAG49 

 
49 LEAG (2017a) 



 

Gutachten: Folgekosten des Braunkohletagebaus und Bestimmung der entsprechenden Rückstellungen 60  
 

Abbaustand 

Abbaugebiet 1 umfasste bei seiner Festlegung im vormaligen Braunkohlenplan von 1994 eine Gesamtfläche 

von 4.825 ha mit einem Kohlevorrat von rund 610 Mio. t.50 Davon entfallen 551 Mio. t auf das Zweite Lausitzer 

Flöz und 58 Mio. t auf das Erste Lausitzer Flöz.  

Ende 2016 verblieben rund 223 Mio. t Kohle in AG 1.51 Demnach müssten bei einer angenommenen Jahres-

förderung von rund 16 Mio. t in 2019 zu Ende 2019 noch ca. 172 Mio. t verbleiben. Im Sonderfeld lagern rund 

145 Mio. t Kohle.52 

4.2.1.1  Laut Planung genehmigte Eingriffe in die umliegende Infrastruktur und Umwelt  

Die in der ersten Fortschreibung des Braunkohlenplans von 2014 festgehaltenen Eingriffe in die umliegende 

Infrastruktur und Umwelt im Bereich des AG 2 werden durch das neue Revierkonzept von 2017 mit Sonderfeld 

Mühlrose erheblich reduziert. Allerdings befinden sich weite Teile des Sonderfeldes, nämlich die AG 2 zuge-

ordneten, noch in der Genehmigung, für die sich eine Neuplanung erforderlich macht. Diese umfasst z. B. die 

neu zu planende Restseekonfiguration und die entsprechende Einbindung infrastruktureller Elemente.  

Der Abschnitt der Kreisstraße K 8476 zwischen Mühlrose und Schleife verläuft in AG 1. Der Abschnitt der 

K 8476 zwischen Mühlrose und Mulkwitz verläuft in AG 2. Bis zur Absiedelung der Ortschaft Mühlrose werden 

im neuen Revierkonzept voraussichtlich keine Ersatztrassen geschaffen.  

Nicht der LEAG gehörende Bahntrassen in AG 1 und AG 2 betreffen die betriebsfähige Schmalspurbahn 

(600 mm Spurweite) zur Tongrube Mühlrose. Diese soll möglichst wie die in AG 1 gelegene Waldeisenbahn 

zur touristischen Erschließung in die Bergbaufolgelandschaft integriert werden.  

Seit 2008 werden am Tagebau Nochten Teilortsumsiedlungen von 270 Bewohnern der Gemeinden Trebendorf 

und Schleife in AG 1 durchgeführt. Für das noch zu bewilligende Sonderfeld Mühlrose wäre eine Umsiedlung 

der Ortschaft Mühlrose ohne den Ortsteil Ruhlmühle erforderlich. Das betrifft etwa 200 Einwohner. Der Um-

siedlungsvertrag wurde am 28. März 2019 unterzeichnet. Die Umsiedlung an den neuen Standort im Norden 

von Schleife soll innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen sein. 

Für die außerhalb, aber räumlich nahe zur Sicherheitslinie des AG 1 gelegenen und potenziell von bergbaulich 

bedingten Wasserdefiziten beeinflussten Schutzgebiete sind Wasserdefizite durch geeignete wasserwirt-

schaftliche Maßnahmen auszugleichen. Das betrifft v. a. die FFH-Gebiete Altes Schleifer Teichgelände, Tre-

bendorfer Tiergarten, Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg und die Fließgewässer Struga und 

Spree. 

Der laut erster Fortschreibung des Braunkohlenplans von 2014 im Plangebiet gelegene Vorfluter Struga ent-

wässert in die Spree. Die Struga wird mit Ausgleichswasser beschickt. Das Sümpfungswasser führende Ge-

wässer wird vor der Einleitung in die Spree in der Grubenwasserbehandlungsanlage Schwarze Pumpe gerei-

nigt.  

Ende 2018 waren 2.654 ha der unter Verantwortung der LEAG stehenden Tagebaufläche des Teilabschnitts 

(TA) I bereits rekultiviert, d. h. einer Wiedernutzbarmachung zugeführt.53 Das entspricht etwa 44 % der für 

forst- und landwirtschaftliche Rekultivierung, Renaturierung und sonstige Nutzung für die Wiedernutzbarma-

chung ausgewiesenen Gesamtfläche von rund 6.000 ha (ohne Restsee und andere wasserwirtschaftliche Nut-

zung).54  

 
50 Braunkohleplan Tagebau Nochten (1994) 

51 Tudeshki (2018) 

52 Vorsorgevereinbarung LEAG-Freistaat Sachsen (2018, Nebenbestimmung 29)  

53 LEAG (2019b) 

54 Braunkohlenplan Tagebau Nochten (1994, 2014) 
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4.2.1.2  Energiewirtschaftlich e Ausgangslage  und Randbedingungen  

Die Anlage des Tagebaus Nochten begann 1959 mit der Entwässerung, gefolgt vom Tagebauaufschluss im 

Jahr 1968 und der ersten Kohleförderung 1973. Der Tagebau wird seit 2016 durch die LEAG betrieben, Vor-

betreiber waren Vattenfall (2001/2002 ï 2016), die Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG, 1990 ï 2001/2002) 

und das Volkseigene Braunkohlekombinat Senftenberg (VE BKK Senftenberg, bis 1990). Tabelle 9 zeigt ak-

tuelle Förderzahlen zum Tagebau Nochten.  

Jahr Kohlen [t] Abraum [m³] 

2015 17.772.000 98.286.000 

2016 14.803.000 83.679.000 

2017 18.515.000  92.803.000 

2018 16.290.000  86.939.000 

Summe 67.380.000 361.707.000 

Tabelle 9: Förderzahlen Tagebau Nochten55 

Die gewonnene Kohle wird per Kohlebandanlage aus dem Tagebau zum Kohlelagerplatz am Kraftwerk Box-

berg transportiert. Von dort wird die Kohle per Bandanlagen direkt zu den Kraftwerksblöcken Q und R des 

Kraftwerks Boxberg weitertransportiert. Der Kohletransport zu den Kraftwerksblöcken N und P von Boxberg 

und zum Kraftwerk Schwarze Pumpe sowie zum Veredelungsbetrieb Schwarze Pumpe erfolgt per betriebsei-

gener Kohlebahn. 

Nach den Durchschnittswerten des Tagebaubereiches weist die Rohkohle aus Nochten mit 0,5 % den ge-

ringsten Schwefelgehalt und mit 5 % den geringsten Ascheanteil der vier aktiven Tagebaue des Reviers auf 

(Tabelle 6). Der durchschnittliche Wassergehalt ist mit 56 % nur geringfügig höher als derjenige der Rohkohle 

von Welzow-Süd mit 55 %. Jedoch ist der durchschnittliche Heizwert mit 8.600 kJ/kg niedriger als derjenige 

der Rohkohle von Welzow-Süd mit 8.800 kJ/kg.  

Die Rohkohle aus dem Tagebau Nochten ist essenziell für den Betrieb der Kraftwerksblöcke des benachbarten 

Kraftwerks Boxberg. Dort wird die Kohle hauptsächlich mit der qualitativ geringwertigeren aus dem Tagebau 

Reichwalde gemischt (vgl. Tabelle 8). Der Kohlestrom aus Nochten in das Kraftwerk Schwarze Pumpe über-

stieg 2016 den Anteil der Kohle aus dem Tagebau Welzow-Süd. Der Veredelungsbetrieb Schwarze Pumpe 

wurde 2016 zu knapp einem Viertel mit Rohkohle aus Nochten versorgt.  

4.2.1.3  Bergbautechnisch e Ausgangslage und Randbedingungen  

Geologischer Aufbau 

Der Tagebau Nochten erschließt an der Basis als Hauptförderziel den mittelmiozänen Horizont des Zweiten 

Lausitzer Flözes (Abbildung 20). Das Zweite Lausitzer Flöz ist hier zwischen 8,5 und 20 m mächtig mit einer 

durchschnittlichen Mächtigkeit von 12 m.56 Es liegt in Teufen zwischen 65 und 100 m unter der Geländeober-

fläche. Das entsprechend mächtige Deckgebirge oberhalb des zweiten Lausitzer Flözes umfasst mittel- und 

obermiozäne, pliozäne sowie jungpleistozäne Ablagerungen. Aus den tertiären Ablagerungen werden als Be-

gleitrohstoffe mitunter Tone gewonnen, sogenannte Spezial- und Flaschentone.  

Die mittelmiozäne Hangendfolge des Zweiten Lausitzer Flözes führt geringmächtige Braunkohleflöze im so-

genannten Oberbegleiterkomplex, die als Abraum abgebaut und verkippt werden (Abbildung 13). Darüber la-

gert der erste Miozäne Flözkomplex, auch Oberflöz genannt, aus dem seit 2006 im Tagebau Nochten ebenfalls 

Braunkohle gewonnen wird. Der Abraum über dem ersten Flözkomplex ist zwischen 20 und 40 m mächtig. 

Das Flöz selbst ist zwischen 2 und 5 m mächtig, mit durchschnittlich 3 m Mächtigkeit.  

 
55 Öko-Institut (2017); Statistik der Kohlewirtschaft e.V. (2019) 

56 Tudeshki (2018), EMCP 
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Das für eine Braunkohlegewinnung gut geeignete Areal ist im Nordosten durch die Grabenzone von Weiß-

wasser und den daran anschließenden Muskauer Faltenbogen begrenzt. Dort führen tektonisch bedingte Stö-

rungen zu einem Absinken der Abfolgen um bis zu 35 m. Südwestlich ist dieses Areal durch pleistozäne 

Schmelzwasserrinnen begrenzt, wo die tertiären Ablagerungen bis unter das Niveau des zweiten Flözkomple-

xes tiefgründig erodiert sind (Abbildung 20).  

 

Abbildung 20: Geologischer Schnitt über den Nordostrand des Tagebaus Nochten.57 

Art des Abraums 

Das Hauptvolumen des Abraums wird durch tertiäre Ablagerungen gebildet. Dieser Abraum ist überwiegend 

aus marinen Sanden mit untergeordneten Schluffen, Tonen und geringmächtigen Kohleflözen aufgebaut. Die 

marinen Fein- und Mittelsande zeichnen sich durch eng gestufte Korngrößenspektren und eine gute Rundung 

der Körner aus. Das bedingt die revierspezifische Neigung zum Setzungsfließen der Kippen beim Wasseran-

stieg in Tagebaurestlöchern.  

Die genannten tertiären Ablagerungen führen akzessorisch Eisensulfidminerale (FeS2, Pyrit, Markasit). Das 

bedingt eine ausgeprägte Versauerungsempfindlichkeit und die in der Übersicht zum Revier genannten Prob-

leme mit der Eisen- und Sulfatfracht in Gruben- bzw. Kippenwässern. 

Aufgrund der Fördertechnologie sind in den mittels Brückentechnologie gefahrenen Bereichen bei einer geän-

derten Abbauplanung keine signifikanten Probleme wie z. B. Massendefizite zu erwarten. Die Lage der Kippen 

ergibt sich zwangsläufig aus der Fördertechnologie und den Wechseln zwischen Parallel- und Schwenkbetrieb 

bei der Abgrabung.  

Die ursprünglich geplante Lage und Konfiguration des Restsees laut erster Fortschreibung des Braunkohlen-

plans, d. h. unter vollständiger Inanspruchnahme von AG 2, ist in Abbildung 21 dargestellt. Tudeshki (2018, 

Teil A, S. 69) zeigt Abbildungen zur Restseekonfiguration laut Rahmenbetriebsplan bei alleiniger Inanspruch-

nahme von AG 1 (Abbildung 22) und laut Szenario 1A der LEAG (Abbildung 23).  

 
57 Wüstrich et al. (2002) 
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Abbildung 21: Folgenutzung des Tagebaus Nochten laut erster Fortschreibung des Braunkohlenplans58 

 
58 Braunkohlenplan Tagebau Nochten. Fortschreibung (2014) 
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Abbildung 22: Bergbaufolgelandschaft in AG 1 laut Rahmenbetriebsplan bei alleiniger Inanspruchnahme von AG 159 

 

Abbildung 23: Bergbaufolgelandschaft in AG 1 laut Szenario 1A der LEAG60 

Für das Sonderfeld Mühlrose im Sinne des neuen Revierkonzeptes der LEAG kann wahrscheinlich zumindest 

teilweise keine Brückentechnologie zur Anwendung kommen. Darauf wird im folgenden Abschnitt zur Abbau-

technologie kurz eingegangen. Die Planfeststellung zum Sonderfeld Mühlrose steht noch aus. 

Abbautechnologie 

Seit 1974 wird der Tagebau in Brückentechnologie gefahren, seit 2006 unter Mitgewinnung des Oberflözes 

(Abbildung 24 bis Abbildung 26).61 Im Vorschnitt kommt seit Juni 2015 allein der Schaufelradbagger 1510 SRs 

 
59 Tudeshki (2018) 

60 Tudeshki (2018) 

61 Tudeshki (2018), EMCP 
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6300 + VR mit einer Kapazität von ca. 14.000 m3/h zum Freischneiden des Oberflözes zum Einsatz.62 Der 

Abraum aus dem Vorschnitt wird über eine Bandanlage zum Absetzer 1102 A2Rs-B 15400.120 mit einer Ka-

pazität von 20.000 m3/h geführt. Dieser verkippt auf das Kippenfeld der Förderbrücke.  

Die Kohle aus dem Oberflöz wird mit einem Eimerkettenbagger 340 ERs 710 gewonnen und auf der Kohle-

bandanlage zum Kohlelagerplatz am Kraftwerk Boxberg transportiert.  

Die Abraumförderbrücke F60 ist mit drei Eimerkettenbaggern Es 3150 ausgerüstet. Diese gewinnen den Ab-

raum zwischen dem Ersten und dem Zweiten Lausitzer Flöz im Hoch- und Tiefschnitt mit einer vereinten För-

derkapazität von 26.800 m3/h. Der Abraum wird im Direktversturz von der Abraumförderbrücke in den ausge-

kohlten Bereich verkippt. Das daraus entstehende Feld der Förderbrückenkippe wird im Hinterland sukzessive 

durch die Absetzerkippe begraben. Die Kohle des Zweiten Lausitzer Flözes wird mit zwei ERs 710 und zwei 

Schaufelradbaggern SRs 1301 gewonnen und ebenfalls auf der Kohlebandanlage zum Kohlelagerplatz am 

Kraftwerk Boxberg transportiert.  

Die Bandanlagen zwischen Vorschnitt und Absetzer sind etwa 10 km lang. Die Bandanlagen zur Kohleförde-

rung erreichen eine Gesamtlänge von rund 17 km.  

Für den Abbau des zu weiten Teilen noch in der Genehmigung befindlichen Sonderfeldes machen die kom-

plizierten geologischen Lagerungsverhältnisse eine Abbautechnologie ohne Brücke erforderlich.63 Hier wird 

man mit Hoch- und Tiefschnitten in mehreren Abraumschnitten arbeiten müssen. Die daraus gewonnenen 

Abraummassen können zur Verkleinerung des Restlochbereiches im Brückenfeld, zur Verfüllung bereits ab-

gebauter Areale des Sonderfeldes und zur Sicherung des alten Nordrandschlauches genutzt werden.  

 

Abbildung 24: Schematische Darstellung der Gewinnungstechnologie im Tagebau Nochten64 

 
62 LEAG (2019b), EMCP 

63 EMCP 

64 Tusdeshki (2018) 
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Abbildung 25: Panorama Tagebau Nochten, Südwestende der Abbaustrosse  
Rechts Abraumförderbrücke mit vorgelagertem Kippenfeld. Links ausgekohlter Bereich des Oberflözes65 

 

Abbildung 26: Panorama Tagebau Nochten, Nordostende der Abbaustrosse  
Rechts freigelegtes Oberflöz mit Kohleförderband. Links Grubenbetrieb mit Baggern an nach links anschließendem Kippenfeld66 

4.2.1.4  Wasserwirtschaft liche  Ausgangslage und Randbedingungen  

Der Tagebaubereich Nochten wird durch Filterbrunnen entwässert. Im Dezember 2012 wurden für AG 1 ca. 

460 Filterbrunnen betrieben und pro Minute 160 m³ Wasser gehoben. Das entspricht einer jährlichen Wasser-

hebung von rund 80 Mio. m³. Aufgrund der zwischenzeitlichen Erweiterung des Tagebaus ist von einer höhe-

ren Zahl an Filterbrunnen und einer größeren Menge an gehobenem Wasser auszugehen.  

Ein Teil des Grubenwassers wird zur Stützung lokaler Vorfluter verwendet sowie Teichen und Sumpfgebieten 

im Tagebauumfeld als Ökowasser zugeführt. Der andere Teil wird durch Rohrleitungen der Grubenwasserbe-

handlungsanlage Schwarze Pumpe zugeführt. Ein Teil davon wird wiederum als Trinkwasser aufbereitet. Ein 

weiterer Teil wird als Brauchwasser im Kraftwerk Schwarze Pumpe und im Industriepark Schwarze Pumpe 

verwendet. Nicht genutztes behandeltes Wasser wird in die Spree eingeleitet.  

Zur Aufrechterhaltung der Standsicherheit machen sich außerdem kippenseitig erhebliche Entwässerungs-

maßnahmen bis zum Erreichen eines Sicherheitsniveaus im neu zu planenden Restsee notwendig. Das betrifft 

v. a. die Randschlauchbereiche. Das stark mineralisierte Kippenwasser wird in der 2005 in Betrieb genomme-

nen Grubenwasserbehandlungsanlage Tzschelln aufbereitet und zur Stützung des Wasserhaushaltes an-

schließend in die Spree eingeleitet. Dies betrifft jährlich rund 26 Mio. m³, wobei sich die erhebliche Sulfatfracht 

von 1.500 bis 2.000 mg/l bei der Einleitung in die Spree bislang nicht wirtschaftlich entfernen lässt.67 

Im Tagebaubereich befinden sich keine Dichtwände. Für AG 2 war im Nordwesten die Dichtwand Nochten mit 

einer Länge von 7,5 km und einer Tiefe von 115 bis 150 m geplant (Abbildung 17). Diese erübrigt sich mit der 

Reduzierung von AG 2 auf das Teilfeld Mühlrose.  

Die ursprünglich geplante Lage und Konfiguration des Restsees laut erster Fortschreibung des Braunkohlen-

plans, d. h. unter vollständiger Inanspruchnahme von AG 2, ist in Abbildung 20 dargestellt. Danach soll der 

Restsee einen Wasserspiegel von 118 m ü. NHN (Normalhöhennull) erreichen, mit Tiefen bis zu 90 m. Direkte 

 
65 EMCP, Februar 2016 

66 EMCP, Dezember 2015 

67 Inst. f. Wasser u. Boden Dr. Uhlmann (2015) 
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Angaben zur Fläche und zum Volumen des Restsees wurden im Braunkohlenplan und seiner ersten Fort-

schreibung nicht gefunden. Nach dem ursprünglichen Braunkohlenplan sind 19 % der Bergbaufolgelandschaft 

mit einer Gesamtfläche von 9.467 ha dem Restsee zugeordnet.68 Dies ergibt eine Restseefläche von 1.799 ha.  

Tudeshki (2018, Teil A, S. 69) dokumentiert einen Tagebausee nach der genehmigten Rahmenbetriebspla-

nung mit einer Fläche von 1.770 ha und einem Wasserinhalt von 354 Mio. m³ bei einem Wasserspiegel auf 

118 m ü. NHN. Diese Parameter beziehen sich vermutlich auf die in Abbildung 22 gezeigte Restseekonfigu-

ration. Tudeshki gibt weiterhin an, dass im Rahmen einer nicht näher definierten Aktualisierung der Planungen 

für einen Restraum in AG 2 eine Seefläche von 2.530 ha und ein Wasservolumen von 650 Mio. m³ bei einem 

Wasserspiegel auf 118 m ü. NHN ermittelt wurden. Dazu liegt keine grafische Darstellung vor.  

Zur der in Abbildung 23 gezeigten Restseeversion laut Szenario 1A der LEAG gibt Tudeshki keine Parameter 

an. Das abgebildete Szenario 1A berücksichtigt zumindest grafisch nicht die im neuen Revierkonzept ange-

zeigte Inanspruchnahme des Sonder- bzw. Teilfeldes Mühlrose in AG 2.  

In den öffentlich zugänglichen Dokumenten der Vorsorgevereinbarung wird schließlich eine Restseefläche von 

2.000 ha mit einem Restseevolumen von ca. 850 Mio. m3 genannt, eine grafische Darstellung des Restsees 

ist dort nicht zugänglich.69 Die Planung zur Lage und Konfiguration des Restsees nach dem neuen Revierkon-

zept liegt den Gutachtern nicht vor. Damit sind ohne Zugang zu Planungsdokumenten der LEAG hier keine 

konkreten Angaben zur Restseekonfiguration bei alleiniger Inanspruchnahme von AG 1 sowie bei zusätzlicher 

Inanspruchnahme des Sonder- bzw. Teilfeldes Mühlrose möglich.  

Die Flutung soll laut erster Fortschreibung des Braunkohlenplans bis zirka 2080 abgeschlossen sein. Das dazu 

erforderliche Wasser soll aus geeigneten Vorflutern unter Berücksichtigung von Dargebot und ökologisch be-

gründetem Mindestwasserabfluss entnommen werden. Als geeigneter Vorfluter für die Bereitstellung von 

Frischwasser kommt die Spree in Betracht. Außerdem könnte auch Wasser aus der Lausitzer Neiße unter 

Nutzung der bestehenden Neißewasserüberleitung zugeführt werden. Die Entnahme von Flusswasser richtet 

sich dabei nach dessen Beschaffenheit und Verfügbarkeit und ist im Braunkohlenplan nicht mengenmäßig 

fixiert.  

4.2.2  Reichwalde  

Planungs- und Genehmigungsstand 

Der Tagebau Reichwalde ist der südlichste Tagebau des Lausitzer Reviers. Er liegt auf dem Gebiet des Frei-

staates Sachsen. Der Tagebau verläuft wenige Kilometer nordöstlich der Ortschaft Reichwalde und nur wenige 

Kilometer südöstlich des Tagebaus Nochten (Abbildung 27).  

Für den Tagebau gilt der vom Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien aufgestellte ĂBraun-

kohlenplan für das Vorhaben Weiterführung des Tagebaues Reichwalde 1994 bis Auslauf mit Genehmigung 

vom 31.01.1994ñ.70 Der gültige Rahmenbetriebsplan ĂTagebau Reichwalde 1994 ï Auslaufñ wurde durch das 

Bergamt Hoyerswerda am 25.02.1994 zugelassen.71 Er ist befristet bis zum 31.12.2032, dem 1994 geplanten 

Ende des Tagebaues.  

Aufgrund der Entwicklung des Energiemarktes ergab sich eine Überkapazität der Kohleförderung im Lausitzer 

Revier in den späten 1990er Jahren. Aus einer Reihe von Gründen, wie zum Beispiel der Kohlequalität, wurde 

deshalb für den Tagebau Reichwalde eine Schließung oder eine Stundung geprüft. Eine Stundung bedeutet 

eine Einstellung der Kohleförderung unter Offenhaltung des Tagebaus und ermöglicht damit eine Wiederinbe-

triebnahme. Der Tagebau war von 1999 bis 2010/2011 gestundet. Die Wiederinbetriebnahme steht in Zusam-

 
68 Braunkohleplan Tagebau Nochten (1994) 

69 Vorsorgevereinbarung LEAG-Freistaat Sachsen (2018, Nebenbestimmung 29) 

70 Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (1994) 

71 Tudeshki (2018) 
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menhang mit der Entwicklung des Energiemarktes und dem Bau des modernen Kraftwerksblocks R in Box-

berg. Die Blöcke Q und R von Boxberg können im Kohlemix aus den Tagebauen des Reviers den größten 

Anteil der zur Verschlackung neigenden Kohle aus Reichwalde verstromen. Unter Berücksichtigung der Stun-

dung des Tagebaus wurde laut Vorsorgevereinbarung eine Betriebsdauer bis 2042 geplant.72  

 

Abbildung 27: Luftbild Tagebau Reichwalde. Stand 2016 
Bildbreite etwa 11 km Nord-Süd und 11 km Ost-West73 

Abbaustand 

Der Braunkohlenplan von 1994 weist bei einem Abraum-Kohle-Verhältnis in der Gesamtlagerstätte von 6:1 

Kohlevorräte von 395 Mio. t aus. Davon entfallen 90 Mio. t auf das Südfeld, 168 Mio. t auf das Nordfeld und 

137 Mio. t auf das Nordostfeld.  

 
72 Vorsorgevereinbarung LEAG-Freistaat Sachsen (2018, Nebenbestimmung 27) 

73 Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) 
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Zum 31.12.2016 verfügte der Tagebau noch über 331 Mio. t an Kohlevorräten.74 Demnach müssten bei einer 

angenommenen Jahresförderung von rund 14 Mio. t im Jahr 2019 Ende 2019 noch ca. 290 Mio. t verbleiben. 

Bei gleichbleibender Jahresförderung würde der Tagebau bis etwa 2040 Kohle liefern können.  

4.2.2.1  Laut Planung genehmigte Eingriffe in die umliegende Infrastruktur und Umwelt  

Autobahnen und Bundesstraßen sind von der bewilligten Abgrabung des Tagebaus nicht betroffen. Umsied-

lungen von Ortschaften bzw. Ortsteilen innerhalb der bewilligten Abgrabungsgrenzen sind abgeschlossen.  

Mit dem Übergang von dem Nord- in das Nordostfeld wird nach 2030 die Verlegung der Bahnlinie Berlin-Görlitz 

notwendig, deren Abschnitt Haide-Rietschen im Nordostfeld verläuft (Abbildung 32). Das betrifft 11 km Bahn-

linie, die parallel zur B 115 verlegt werden soll.  

Im Nord- und Nordostfeld verlaufen Teile des Truppenübungsplatzes Oberlausitz. Mit Weiterführung der 

Braunkohlengewinnung müssen diese verlegt werden, wobei für die Verlegung zwei Bauabschnitte vorgese-

hen sind. Bauabschnitt 1 verläuft von 2009 bis 2021, Bauabschnitt 2 ist von 2026 bis 2036 geplant. Als Er-

satzfläche dient ein rekultiviertes Areal im Tagebaugebiet Nochten.75 

Die Verlegung des Fließgewässers Weißer Schöps war 2014 abgeschlossen (Abbildung 32). Das trifft auch 

auf die Teilstilllegung und den Ersatz der Hammerstädter Teiche zu. Für diese minimierten Eingriffe in die 

Gewässerstruktur ist die seit 2009 gebaute Dichtwand des Tagebaus Reichwalde erforderlich, deren Fertig-

stellung bis 2024 geplant ist (Abbildung 17).  

Im Tagebau Reichwalde war ein erheblicher Nachlauf der Rekultivierungsschüttungen auf die Abraumförder-

brückenkippe zu verzeichnen. Das war durch den reinen Abraumförderbrückenbetrieb in Zusammenhang mit 

der geringen Abraummächtigkeit im Südfeld und die Stundung des Tagebaus bedingt. Seit 2016/2017 erfolgt 

ein Vorschnittbetrieb, der diese Situation sukzessive beheben wird. Dementsprechend betrug Ende 2018 die 

Fläche bereits erfolgter, abbaubegleitender Rekultivierungen lediglich 304 ha der geplanten rund 2.800 ha an 

forst- und landwirtschaftlicher Rekultivierungsflächen sowie Renaturierungsflächen für die bewilligte Tagebau-

fläche, also ca. 11 %.76  

4.2.2.2  Energiewirtschaftliche Ausgangslage und Randbedingungen  

Der Aufschluss des Tagebaus Reichwalde erfolgte von 1985 bis 1987 mit der ersten Kohleförderung 1987. 

Der Tagebau wird seit 2016 durch die LEAG betrieben, Vorbetreiber waren Vattenfall (2001/2002 ï 2016), die 

Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG, 1990 ï 2001/2002) und das Volkseigene Braunkohlekombinat Senften-

berg (VE BKK Senftenberg, bis 1990).  

Die gewonnene Kohle wird auf der Kohlebandanlage zum Kohlelagerplatz am Kraftwerk Boxberg gefahren. 

Vom Kohlenlagerplatz wird die Kohle per Bandanlagen direkt zu den Kraftwerksblöcken Q und R des Kraft-

werks Boxberg transportiert. Der Kohlentransport zu den anderen beiden Kraftwerken im Revier erfolgt vom 

Kohlelagerplatz per betriebseigener Bahn. 

Die Kohle im Tagebau Reichwalde hat einen durchschnittlichen Heizwert von 8.400 kJ/kg, bei einem Wasser-

gehalt von 55 % und einem Ascheanteil von 8 % (Tabelle 6). Im Vergleich zur Kohle aus den anderen Tage-

bauen der LEAG neigt die Reichwalder Kohle bei der Verbrennung in den Kraftwerken zu verstärkter Ver-

schlackung. Dies ist in erster Linie durch den höheren Gehalt an Eisen- und Schwefelverbindungen bedingt, 

der in dem vergleichsweise hohen durchschnittlichen Schwefelgehalt von 1,2 % deutlich wird. Die Kohle aus 

dem Tagebau Reichwalde kann deshalb zu maximal 11 % dem Kohlemix für das Kraftwerk  

 
74 Tudeshki (2018) 

75 Tudeshki (2018) 

76 LEAG (2019b), Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (1994)  
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Jänschwalde mit den ältesten Kraftwerksblöcken des Reviers zugegeben werden (Tabelle 8). Für die Kraft-

werksblöcke im Kraftwerk Schwarze Pumpe beträgt der Anteil maximal 40 % und für die Blöcke N und P des 

Kraftwerks Boxberg maximal 30 %. Für die moderneren Blöcke Q und R von Boxberg kann der Anteil von 

Kohle aus Reichwalde zum Kenntnisstand 2016 maximal 50 % betragen. Die Kohle wird nicht im Veredelungs-

betrieb verwendet. Tabelle 10 zeigt ausgewählte Förderzahlen zum Tagebau Reichwalde.  

Jahr Kohlen [t] Abraum [m³] 

2015 12.179.000 51.341.000 

2016 13.713.000 62.456.000 

2017 13.161.000 61.877.000 

2018 13.454.000 69.950.000 

Summe 52.507.000 245.624.000 

Tabelle 10: Förderzahlen Tagebau Reichwalde77 

4.2.2.3  Bergbautechnische Ausgangslage und Randbedingungen  

Geologischer Aufbau 

Der Tagebau Reichwalde wurde zum Abbau des Zweiten Lausitzer Flözes aufgefahren. Die kohleführende 

tertiäre Schichtfolge ist im Zentralteil durch weichselzeitliche pleistozäne Erosion bis in die oberen Bereiche 

des Zweiten Lausitzer Flözes ausgeräumt. Der Abraum über dem Zweiten Lausitzer Flöz erreicht hier Mäch-

tigkeiten von 60 bis 65 m. Diese sogenannte Zweibrückener Rinne trennt eine südliche tertiäre Hochfläche mit 

einer Deckgebirgsmächtigkeit zwischen 40 und 45 m von einer nördlichen tertiären Hochfläche mit einer Ab-

raummächtigkeit von 65 bis 70 m (Abbildung 28). Der Abraum im Bereich der tertiären Hochflächen besteht 

aus tertiären feinsandigen bis schluffigen Schichten und sandigen pleistozänen Schichten, im Bereich der 

Zweibrückener Rinne aus Sand- und Kiesschichten. Südlich und südöstlich der Abgrabungsgrenze des Ta-

gesbaus steigt die Mächtigkeit der Deckschichten stark an, im Nordosten und Nordwesten ist das Zweite Lau-

sitzer Flöz durch pleistozäne Rinnen ausgeräumt.  

 

Abbildung 28: Geologischer Schnitt des Tagebaus Reichwalde78  
KF: Kohlefeld; Schwarz: Kohleflöze in tertiärer Abfolge, Magenta: Schluff im Liegenden des Zweiten Lausitzer Flözhorizontes, Gelb-Beige 
mit grünen und roten Linsen: pleistozäne Ablagerungen. 

 
77 Öko-Institut (2017); Statistik der Kohlewirtschaft e.V. (2019); Tudeshki (2018)  

78 Vattenfall (Archiv EMCP, online nicht mehr verfügbar) 
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Das Zweite Lausitzer Flöz erreicht eine durchschnittliche Mächtigkeit von 9 bis 10 m, die von Südost nach 

Nordwest zunimmt. Es fällt innerhalb der Abgrabungsgrenzen in Richtung Norden bzw. Nordosten ein, was 

den Mächtigkeitsanstieg der Deckgebirgsschichten im Bereich der nördlichen tertiären Hochfläche erklärt.  

Der Oberbegleiterkomplex ist innerhalb der Abgrabungsgrenzen im Zentralteil und das Oberflöz fast durchge-

hend pleistozän ausgeräumt. Geringmächtige Braunkohleflöze im Oberbegleiterkomplex werden als Abraum 

verkippt. Als Begleitrohstoffe sind Kiessande, Dünensande, Torf und Findlinge ausgewiesen.79 

Art des Abraums 

Der Abraum ist überwiegend aus marinen Sanden, Schluffen und geringmächtigen Kohleflözen aufgebaut. Die 

marinen Fein- und Mittelsande zeichnen sich durch eng gestufte Korngrößenspektren und eine gute Rundung 

der Körner aus. Das bedingt die revierspezifische Neigung zum Setzungsfließen der Kippen beim Wasseran-

stieg in Tagebaurestlöchern.  

Die genannten tertiären Ablagerungen führen akzessorisch Eisensulfidminerale (FeS2, Pyrit, Markasit). Das 

bedingt eine ausgeprägte Versauerungsempfindlichkeit und die in der Übersicht zum Revier genannten Prob-

leme mit der Eisen- und Sulfatfracht in Gruben- bzw. Kippenwässern.  

Im Vergleich zu den Tagebauen Nochten und Welzow-Süd fällt im Tagebau Reichwalde das volumenbezo-

gene Verhältnis zwischen tertiärem und quartärem Abraum deutlich niedriger aus. Deshalb dürfte der Umfang 

der genannten Probleme mit dem tertiären Abraum bezüglich Standsicherheit und Restseeversauerung etwas 

geringer ausfallen.  

Das bindige Material der Kippe im Tagebau Reichwalde neigt zu einer schnell zunehmenden Wassersättigung. 

Deshalb werden im Liegenden, d. h. an der Basis des Kippensystems, Drainagen geführt.80  

Aufgrund der Abraumbrückenfördertechnologie sind bei einer geänderten Abbauplanung keine signifikanten 

Probleme wie z. B. Massendefizite zu erwarten. Die Lage der Kippen ergibt sich zwangsläufig aus der Förder-

technologie und den Wechseln zwischen Parallel- und Schwenkbetrieb bei der Abgrabung. Die Lage und Kon-

figuration des Restsees gemäß Braunkohlenplan und Rahmenbetriebsplan ist in den Abbildungen 25 und 26 

dargestellt. 

 
79 Braunkohleplan Tagebau Reichwalde (1994) 

80 EMCP 
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Abbildung 29: Geplante Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Reichwalde. Ausschnitt von Karte 4 des Braunkohlenplans von 199481 

 
81 Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (1994) 
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Abbildung 30: Geplante Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Reichwalde nach Rahmenbetriebsplan82 

Abbautechnologie 

Seit 1988 wird der Tagebau in Brückentechnologie gefahren. Der Tagebau wird in das bereits abgebaute 

Südfeld, das jüngst aufgefahrene Nordfeld und das zuletzt aufzufahrende Nordostfeld gegliedert (Abbildung 

31 und Abbildung 32).  

 
82 Tudeshki (2018) 
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Abbildung 31: Gliederung des Tagebaus Reichwalde. Ausschnitt von Karte 1 des Braunkohlenplans von 199483 

 
83 Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde (1994) 




































































































































































































































































































































































































